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1 Vorgaben der Raumordnung und Landesplanung

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne 
den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Verbindliche Ziele der Raumordnung in Bay-
ern enthalten das Landesentwicklungspro-
gramm sowie der Regionalplan.

Art und Umfang der Anpassungspflicht hän-
gen dabei von der Konkretheit der Ziele ab.

1.1 Landesentwicklungsprogramm 
Bayern und Regionalplan Mün-
chen

Das LEP (Verordnung vom 22.08.2013, in 
Kraft getreten am 01.09.2013 i.V.m. der Teil-
fortschreibung vom 21.02.2018, in Kraft ge-
treten am 01.03.2018 und der Teilfortschrei-
bung vom 03.12.2019, in Kraft getreten am 
01.01.2020 sowie der Teilfortschreibung vom 
16.05.2023, in Kraft getreten am 01.06.2023), 
ist das landesplanerische Gesamtkonzept 
der Landesregierung für die räumliche Ent-
wicklung und Ordnung in Bayern. Es enthält 
Ziele (Z) und Grundsätze (G), die fachüber-
greifend die raumbedeutsamen öffentlichen 
Planungen und Maßnahmen koordinieren.

Der Regionalplan (RP) Region 14 München 
hat die Aufgabe, Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung auf der Ebene der Region auf-
zustellen und fortzuschreiben. Er ist ein lang-
fristiges Entwicklungskonzept, dessen Ziele 
(Z) und Grundsätze (G) für alle öffentlichen 
Planungsträger verbindlich und für jeden Bür-
ger eine zuverlässige Orientierungshilfe sind.

(Z) Ziele sind Aussagen, die sachlich und 
räumlich bestimmt oder bestimmbar sind. 
Die Ziele sind aufeinander abgestimmt und 
dürfen sich in ihren Festlegungen nicht wi-
dersprechen. Nach der Verbindlicherklärung 
des Regionalplanes sind Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung von den Be-
hörden (Bund, Land, Kreis), den Gemeinden 
und sonstigen öffentlichen Planungsträgern 
bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu beachten.

(G) Grundsätze sind allgemeine Entwick-
lungs- und Ordnungsprinzipien oder fachliche 
Gesichtspunkte. Nach Verbindlicherklärung 
des Regionalplanes sind sie von den öffentli-
chen Planungsträgern im Rahmen des ihnen 
zustehenden Ermessens bei ihren Planun-
gen und Maßnahmen gegeneinander und 
untereinander abzuwägen.

(N) Nachrichtliche Übernahmen der Landes-
planung und der Fachplanung. Nachrichtli-
che Übernahmen nehmen an der Verbind-
lichkeit nicht teil.

Der Bebauungsplan „Am Anger“ steht im Ein-
klang mit den Zielen und Grundsätzen des 
LEP und des RP.

1.2 Planungsbezogene Grundsätze 
und Ziele

Im Rahmen der Planung sind die für die Ge-
meinde Taufkirchen vorgesehenen Ziele und 
Funktionen zu berücksichtigen, die dieser 
kraft LEP und RP zugeordnet werden.

Gemäß Regionalplan Kapitel A II Zentra-
le Orte wird die Gemeinde Taufkirchen als 
Grundzentrum (Z) im Landkreis München 
definiert, dessen Entwicklung darauf hinwir-
ken soll, dass die Bevölkerung seines Nah-
bereichs mit Gütern und Dienstleistungen 
des Grundbedarfs in zumutbarer Erreich-
barkeit versorgt wird. Im Landesentwick-
lungsprogramm Bayern (LEP, Anhang 2 
„Strukturkarte“, siehe Abbildung 1) sowie im 
Regionalplan (RP, Anhang 1 „Raumstruktur“) 
wird die Gemeinde Taufkirchen als Teil des 
Verdichtungsraums München dargestellt 
(siehe Abb. 2).
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Teilräume dieser Kategorisierung sind ge-
kennzeichnet durch eine überdurchschnitt-
liche Einwohner- bzw. Beschäftigtendichte, 
einen überdurchschnittlichen Siedlungs- 
und / oder Verkehrsflächenanteil an der 
Gemeindefläche und / oder eine über-
durchschnittliche Siedlungs- und Ver-
kehrsflächenentwicklung. Gemeinsam mit 
anderen angrenzenden Teilräumen dieser 
Kategorie wird ein Einwohnerschwellenwert 
von 110.000 Einwohnern überschritten (LEP, 
Zu 2.2.1 (B)). Der gegenständliche Bebau-
ungsplan soll Wohnnutzungen mit Kinderta-
gesstätte sowie verträglichem Gewerbe in 
untergeordnetem Umfang ermöglichen. Be-
sonderer Wert gelegt wird auf für die Allge-
meinheit nutzbare Grünstrukturen mit zahl-
reichen Spielangeboten sowie die intensive 
Ein- und Durchgrünung des neu entstehen-
den Quartiers. So entsteht ein nachhaltiger 
Siedlungsbaustein, welcher die wesentlichen 
Funktionen eines Grundzentrums aufgreift 
und ausbaut.

Gemäß LEP 4.4 (G) soll das bayerische Rad-
wegenetz erhalten sowie ausgebaut werden. 
In 4.4 (B) wird ausgeführt, dass eine Erhö-
hung des Radverkehrs nur dann möglich ist 
,wenn durchgängige, komfortable, schnel-
le und sichere Radwegeverbindungen be-
stehen. Der Bebauungsplan berücksichtigt 
diesen Grundsatz durch Erhalt und Weiter-
führung eines bestehenden Radwegs im 
östlichen Plangebiet entlang der Tegernseer 
Landstraße (M2). Das Verkehrskonzept im 
neuen Quartier sieht eine fahrzeugfreie Er-
schließung und somit eine gezielte Förde-
rung des Fußgängers und des Radverkehrs 
vor.

So kann auch dem Ziel Z 3.1 des RP entspro-
chen werden.

Im LEP wird das Risiko durch Starkregen-
ereignisse betont. Durch den Klimawandel 
werden diese immer häufiger auftreten und 
können somit die bestehenden Abfluss-
bahnen und die Kanalisation überfordern. 
Dies gefährdet Menschen wie auch Gebäu-
de und Infrastruktureinrichtungen. Um dem 

entgegenzuwirken sollen bestehende Ab-
flussleitbahnen und Senken freigehalten wer-
den aber auch neue zusätzliche rückhaltende 
und abflussbremsende Strukturelemente ge-
plant werden (7.2.5 (G), 7.2.5 (B)). Um dies 
zu gewährleisten werden im Bebauungsplan 
„Am Anger“ Flächen für die Versickerung und 
Rückhaltung von Oberflächenwasser in nicht 
unterbauten Bereichen festgesetzt.

LEP 8.3.1 (Z) fordert die flächendeckende 
und bedarfsgerechte Errichtung von Kinder-
tagesstätten, Schulen oder Einrichtungen 
der Erwachsenenbildung. Diese Einrichtun-
gen tragen zur Chancengleichheit für Men-
schen bei und müssen somit in zumutbarer 
Erreichbarkeit liegen. Die veränderte Nach-
frage nach diesem Angebot durch den de-
mografischen Wandel ist zu berücksichtigen. 
Im neuen Quartier „Am Anger“ ist daher eine 
KiTa für 140 Kinder im unmittelbaren Woh-
numfeld geplant. Der autofreie Innenbereich 
des Quartiers unterstützt den sicheren Hol- 
und Bringverkehr.

Es bestehen im Plangebiet zudem bereits 
leistungsfähige Anbindungen an das örtli-
che und überörtliche Verkehrssystem sowie 
ÖPNV-Angebote im unmittelbaren Umfeld, 
womit auch den Grundsätzen in Kapitel 4.1.1 
des LEP Rechnung getragen wird. Hier-
nach sollen der Anteil des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs gesteigert und der nicht 
motorisierte Verkehr gestärkt werden. Das 
Radwegenetz soll unter Berücksichtigung 
des Alltags- und Freizeiterkehrs ausgebaut 
werden. Zur Zeit befindet sich eine Ersatz-
haltestelle direkt an der Straße „Am Anger“ 
südlich angrenzend an das Plangebiet.  
Diese wird jedoch nach Abschluss der Bau-
arbeiten für die Quartiersentwicklung am 
Riegerweg dorthin zurückversetzt, wobei sie 
fußläufig erreichbar bleibt. Der Radweg ent-
lang der Tegernseer Landstraße wird aus-
gebaut und nach Norden verlängert. Der 
Knotenpunkt Zacherlweg und Tegernseer 
Landstraße wird als Kreisverkehr ausgebaut. 
Dies ermöglicht die sichere Querung von 
West nach Ost sowie von Nord nach Süd für 
nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer.
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Dem Grundsatz 1.3 des RP BIII wird durch 
den bestandsorientierten Ausbau des mo-
torisierten Verkehrs bzw. der Erschließung 
für den motorisierten Verkehr Rechnung ge-
tragen. Das Plangebiet wird durch die Be-
standsstraßen Zacherlweg und Am Anger er-
schlossen. Die Tegernseer Landstraße wird 
am Knotenpunkt Zacherlweg zu einem Kreis-
verkehr umgebaut. Dies bringt mehr Ver-
kehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer 
und schafft sichere Wegeverbindungen von 
Westen nach Osten.

Der Grundsatz zur Anwendung flächenspa-
render Siedlungs- und Erschließungsformen 
wird unter Berücksichtigung der orts- 
spezifischen Gegebenheiten durch Nutzung 
und Ausbau bereits bestehender Verkehrsflä-
chen und Spartensysteme, insbesondere je-
doch durch die Nutzung von Potentialflächen 
zur Ortsabrundung berücksichtigt (LEP Kapi-
tel 3 Punkt 3.1 (G); RP BII G 1.2; RP BII Z 
4.1).

Gemäß LEP 3.3 (G) soll eine Zersiede-
lung der Landschaft und eine ungegliederte 
Siedlungsstruktur vermieden werden (An-
bindegebot). Die Flächen innerhalb des 
Geltungsbereichs sind im Baulücken- und 
Leerstandskataster der Gemeinde Taufkir-
chen als Potentialfläche für wohnbauliche 
Entwicklungen aufgenommen, dem Anbin-
degebot wird Rechnung getragen (s. hierzu 
Kapitel 4).

aus [1] und [2]



Begründung

BBP Nr. 97 
„Am Anger“

10

Abb. 1: LEP Anhang 2, Ausschnitt Strukturkarte; aus [1]
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Abb. 2: Ausschnitt Karte 1 Raumstruktur, Regionalplan, Region München (14); aus [2]
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2 Allgemeines

2.1 Anlass und Zweck

Der Gemeinderat der Gemeinde Taufkirchen 
hat in seiner Sitzung am 09.03.2021 die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 97 „Am 
Anger“ beschlossen.

Durch die Neuaufstellung sollen die Wohn-
quartiere am Riegerweg nach Norden in den 
Bereich zwischen die bestehenden Orts-
straßen Am Anger und Zacherlweg erweitert 
werden. Neben privaten und kommunalen 
Wohnbauflächen soll auch eine Kindertages-
stätte entstehen. Auch verträgliches Gewer-
be wird zugelassen, um so ein lebendiges, 
nutzungsdurchmischtes Quartier der kurzen 
Wege entstehen zu lassen.

Dabei werden gezielt bestehende Verkehrs-
wege zur Erschließung des Plangebiets ge-
nutzt und hierfür entsprechend ausgebaut. 

Ein Kreisverkehr im Kreuzungsbereich von 
Tegernseer Landstraße und Zacherlweg ver-
bessert die Sicherheit sowie die Leichtigkeit 
des Verkehrs und unterstützt insbesonde-
re das sichere Queren der Kreisstraße M2 
durch Fußgänger und Radfahrer.

Auch der bestehende Fuß- und Radweg ent-
lang der Tegernseer Landstraße wird über 
die Ortsstraße Am Anger hinweg bis zum 
Kreisverkehr am Zacherlweg fortgesetzt.

Nachfolgend werden die wesentlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplans zusammen-
fassend dargestellt:

• Der in der Planzeichnung mit WA ge-
kennzeichnete Bereich wird nach § 4 
Abs. 1 BauNVO als Allgemeines Wohn-
gebiet festgesetzt. Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 Nr. 1, 3, 4, 5 Bau NVO sind nicht 
zulässig.

• Im Erdgeschoss von Baufläche Haus 2 
ist Wohnen unzulässig.

• Das Maß der baulichen Nutzung 
ist festgesetzt durch die zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) in Verbindung 

mit der Wandhöhe, der Dachform sowie 
der Dachneigung.

• Der gemäß Planzeichnung festgesetzte 
Höhenbezugspunkt stellt die Oberkante 
des Fertigfußbodens im Erdgeschoss 
der überbaubaren Grundstücksfläche 
dar. Vom festgesetzten Höhenbezugs-
punkt darf um + / - 50 cm abgewichen 
werden (Anpassung an Geländeverlauf).

• Die Baugrenzen dürfen gemäß  
§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO durch un-
tergeordnete Bauteile im Sinne des 
Art. 6 Abs. 6 Nr. 2 BayBO (z.B. Dach-
überstände, Erker, Kamine und Vordä-
cher) um maximal 1,5 m, durch Terras-
sen um maximal 4 m und durch Balkone 
um maximal 3 m überschritten werden. 
Terrassen und Balkone sind auf maximal 
zwei Drittel der hinterliegenden Fassa-
denlänge zulässig.

• Das Höchstmaß der zulässigen Grundflä-
che darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1, 2 und 
3 BauNVO durch Garagen und Stellplät-
ze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im 
Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberflä-
che, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,6 überschritten werden. 

• Die überbaubaren Grundstücksgrenzen 
sind durch Baugrenzen und Baulinien 
festgesetzt.

• Oberirdische Anlagen wie private Spiel-
plätze, private Stellplätze, Flächen für 
temporäre Müllaufstellungen am Abhol-
tag sind ausschließlich innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. 
innerhalb der in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Flächen für Neben- 
anlagen zulässig.

• Unterirdische Anlagen wie Gemein-
schaftstiefgaragen sind ausschließ-
lich innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen bzw. innerhalb der 
in der Planzeichnung gekennzeichneten 
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Flächen für Gemeinschaftstiefgaragen 
zulässig.

• Auf den nicht überbaubaren Grund- 
stücksflächen sind Nebenanlagen 
gemäß § 14 BauNVO sowie begrünbare 
Flächen und Erschließungsflächen zu-
lässig.

• Es gilt die Abstandsflächensatzung der 
Gemeinde Taufkirchen. Abweichend 
hiervon wird die Tiefe der Abstands-
flächen in folgenden Bereichen auf das 
sich aus der Planzeichnung ergebende 
Maß verkürzt:

  - Nordfassade H2 zur Mitte der öffentli- 
    chen Verkehrsfläche

  - Nordfassade H3.1 zur Mitte der öf-  
    fentlichen Verkehrsfläche

  - Ostfassade H2 zur Westfassade H5.3

  - Südfassade H5.1 zur Nordfassa-  
    de H4.2

• Bauweise: Die Geltung der Bestimmung 
des § 22 Abs. 2 BauNVO wird angeord-
net. Abweichend hiervon sind in Teil-
baugebiet WA H2-5 gemäß § 22 Abs. 4 
BauNVO Gebäude mit einer Länge von 
über 50 m zulässig.

2.2 Lage und Geltungsbereich

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Winning der 
Gemeinde Taufkirchen.

Die Grundstücke befinden sich größtenteils in 
Privatbesitz, einzelne Grundstücke befinden 
sich im Besitz der Gemeinde Taufkirchen.

Abb. 3: Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 97 „Am Anger“; Luftbild aus [15]
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Der Geltungsbereich wird im Westen durch 
bestehende Wohnbebauung begrenzt. Im 
Norden und Osten liegen, jenseits des Za-
cherlwegs bzw. der Tegernseer Landstraße 
(M2) landwirtschaftlich genutzte Flächen. Im 
Süden grenzt das Plangebiet an Flächen im 
Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 76 
„Am Riegerweg“, welcher ein Sondergebiet 
für großflächigen Einzelhandel und Wohnen 
sowie ein Allgemeines Wohngebiet ausweist, 
und Nr. 85 „Am Riegerweg II“, welcher eben-
falls ein Allgemeines Wohngebiet ausweist, 
an.

Der Geltungsbereich umfasst folgende 
Grundstücke der Gemarkung Taufkirchen 
b. München mit einer Gesamtfläche von 
ca. 26.715 m² (ohne externe Ausgleichsflä-
chen auf Fl.Nr. 1283, Gemarkung Sauerlach, 
3.705 m²):  
Fl.Nr. 589/4 (Tfl.), Fl.Nr. 590 (Tfl.), Fl.Nr. 592 
(Tfl.), Fl.Nr.595, Fl.Nr. 595/7 (Tfl.), Fl.Nr. 
627 (Tfl.), Fl.Nr.633 (Tfl.), Fl.Nr. 635 (Tfl.), 
Fl.Nr.636 (Tfl.).

2.3 Planungsrecht

2.3.1 Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen bilden u.a.:

• Baugesetzbuch (BauGB)

• Baunutzungsverordnung (BauNVO)

• Planzeichenverordnung (PlanzV)

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)

• Bundesimmissionsschutzgesetz  
(BImSchG)

• Bayerische Bauordnung (BayBO)

• Bayerisches Naturschutzgesetz  
(BayNatschG)

• Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern

2.3.2 Innenentwicklung / Anbindege-
bot

Als wesentlicher Bestandteil einer langfris-
tigen kommunalen Baulandentwicklungs-
strategie soll gezielt Wohnraum geschaffen 
werden, um dem steigenden Siedlungsdruck 
im der Metropolregion München begeg-
nen zu können. Hierfür sollen Potentialflä-
chen für Wohnbau gem. Baulücken- und 
Leerstandskataster der Gemeinde aktiviert 
werden.

Städtebaulich wurde das Plangebiet zwi-
schen den bestehenden Siedlungsbereichen 
des Ortsteils Winning und der Tegernseer 
Landstraße integriert, wodurch bestehen-
de Infrastrukturen genutzt und bestehende 
Wohngebiete gezielt erweitert werden kön-
nen. Dem Anbindegebot gemäß LEP wird 
entsprochen. Flächen für Innenentwicklung 
stehen in gleichem Umfang im Gemeindege-
biet kurz- bis mittelfristig nicht zur Verfügung 
bzw. sind bereits für bauliche Entwicklungen 
vorgesehen.

Auf die Plausibilitätsprüfung in Kapitel 4 wird 
ergänzend verwiesen.

2.3.3 Bodenschutzklausel

Durch die in § 1a Abs. 2 BauGB eingefüg-
te Bodenschutzklausel soll dem sparsamen 
Umgang mit Grund und Boden Rechnung ge-
tragen werden. Die zusätzliche Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen 
soll reduziert werden.

Durch die städtebaulich angebundene Lage 
zwischen bestehenden Verkehrswegen und 
Siedlungsflächen auf wird eine Flächenin-
anspruchnahme im siedlungsferneren Au-
ßenbereich vermieden. Die umgebenden 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie 
anderweitige Grünflächen werden geschont.
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Gleichwohl ermöglicht die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 97 „Am Anger“ eine 
zusätzliche Flächenversiegelung auf bisher 
noch unversiegelten Flächen. Die Festset-
zung von Gemeinschaftstiefgaragen führt zu 
tiefgreifenden Bodeneingriffen.

Negativen Auswirkungen der zusätzlichen 
Versiegelung auf die Schutzgüter des Na-
turhaushalts wird beispielsweise durch die 
festgesetzten Maßnahmen der Grünordnung 
sowie die Festsetzungen zur Versickerung 
von anfallendem Niederschlagswasser ent-
gegengewirkt. Des Weiteren wird in der Sat-
zung gezielt auf Maßnahmen des Boden-
schutzes im Zuge der Baulanderschließung 
hingewiesen.

2.3.4 Klimaschutzklausel

Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefüg-
te Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz 
bei der Aufstellung von Bauleitplänen in 
der Abwägung verstärkt berücksichtigt wer-
den. Demnach soll den Erfordernissen des 
Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwirken, als 
auch durch solche, die der Anpassung an 
den Klimawandel dienen, Rechnung getra-
gen werden.

Wichtige Handlungsfelder sind die Anpas-
sung an zukünftige klimawandelbedingte Ex-
tremwetterereignisse und Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas, wie die Verringerung des 
CO2-Ausstoßes und die Bindung von CO2 
aus der Atmosphäre durch Vegetation.

Durch die Festsetzung von Flächen zur 
Versickerung und Rückhaltung von Ober-
flächenwasser sowie die Festsetzung zur 
Begrünung von Flachdächern wird eine was-
sersensible, an Klima extreme angepasste 
Siedlungsentwicklung verfolgt.

Einen weiteren Beitrag hierzu leisten die Fest-
setzungen der Grünordnung, welche neben 
dem Erhalt bestehender Grünstrukturen 
auch flächenbezogene Baumpflanzungen 
sowie Maßnahmen zur Ortsrandeingrünung 

mittels Baum- und Strauchhecken (Beschat-
tung, Verdunstungskühle) vorsehen.

Auch die Nutzung vorhandener Straßenzü-
ge wirkt kleinklimatisch Aufhitzungseffekten 
infolge zusätzlicher Versiegelung entgegen.

2.3.5 Planerische Vorgaben

Flächennutzungsplan mit integriertem 
Landschaftsplan Gemeinde Taufkirchen 
(FNP, Stand: 27.03.2001)
Ziel des Flächennutzungsplans (FNP) ist 
nach § 5 BauGB neben dem Grundsatz der 
geordneten städtebaulichen Entwicklung, 
(...) eine dem Wohl der Allgemeinheit ent-
sprechende sozialgerechte Bodennutzung 
(zu) gewährleisten und dazu bei(zu)tragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern.

aus [4]

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Gemeinde Taufkirchen [4] wird das Plan-
gebiet als landwirtschaftliche Fläche erfasst.

Beidseitig der Tegernseer Landstraße wird 
eine Baumallee dargestellt.

Die Tegernseer Landstraße verläuft am öst-
lichen Rand des Geltungsbereichs. Im Nor-
den werden die Flächen im Plangebiet vom 
Zacherlweg begrenzt. Dahinter schließen je-
weils landwirtschaftliche Nutzflächen an.

Westlich des Plangebiets ist ein Allgemei-
nes Wohngebiet im Flächennutzungsplan 
verzeichnet.

Der Flächennutzungsplan wird parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 97 
„Am Anger“ geändert (23. Änderung des 
Flächennutzungsplans). 
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Angrenzende Bebauungspläne
Die Geltungsbereiche des Bebauungsplans 
Nr. 76 „Am Riegerweg“, welcher ein 
Sondergebiet und ein Allgemeines Wohnge-
biet ausweist, sowie des Bebauungsplans 
Nr. 85 „Am Riegerweg II“, welcher ebenfalls 
ein Allgemeines Wohngebiet ausweist, gren-
zen unmittelbar südlich an den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans Nr. 97 an.

Im Westen grenzt der Bebauungsplan Nr. 
18 „An der Dorfstraße, Angermüllerweg“ mit 
zwei rechtskräftigen Änderungen (Allgemei-
nes Wohngebiet) an den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans Nr. 97 an.

Im Osten des Plangebiets überlagert der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 97 
den Bebauungs- bzw. Straßenführungsplan 
Nr. 56 „Fuß- und Radweg westl. Tegernseer 
Landstraße“. Die wesentlichen Inhalte des 

Bebauungsplans Nr. 56 werden aufgenom-
men und planerisch in Bezug auf das entste-
hende Wohnquartier konkretisiert

Der vorliegende Bebauungsplan führt ent-
sprechend die in den umliegenden Quartie-
ren dominierende Nutzart konsequent fort.

Abb. 4: Auszug 2. Änderung Flächennutzungsplan Gemeinde Taufkirchen; aus [4]
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3 Bestand und Bewertung

3.1 Aktuelle Nutzungen

Nutzung im Plangebiet
Die Flächen im Plangebiet werden zur Zeit 
landwirtschaftlich genutzt. Im östlichen Be-
reich der Ackerflächen befindet sich eine 
Schnittblumenwiese.

Der Zacherlweg und die Tegernseer Land-
straße befinden sich teilweise innerhalb des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans. Der 
Knotenpunkt dieser beiden Straßen ist der-
zeit als nicht lichtsignalgeregelte Kreuzung 
ausgestaltet. Die Fahrzeuge auf dem Za-
cherlweg müssen der bevorrechtigten M2 
(Tegernseer Landstraße) Vorfahrt gewähren.

Umgebende Nutzung
Nördlich angrenzend an das Plangebiet be-
finden sich weitere landwirtschaftlich genutz-
te Flächen.

Östlich der Tegernseer Landstraße schließen 
landwirtschaftliche Nutzflächen an.

Südlich des Plangebiets verläuft die Ortsstra-
ße „Am Anger“, an welche großflächiger Ein-
zelhandel und bis zu viergeschossige Wohn-
bebauung anschließen.

Westlich des Geltungsbereichs befinden 
sich bestehende Wohngebiete, die vor allem 
durch zwei- bis dreigeschossige Wohnhäu-
ser geprägt sind.

3.2 Naturraum

Der Standort liegt in der Haupteinheit 
„D65 Unterbayerisches Hügelland und 
Isar-Inn-Schotterplatten“ mit der Einheit / Un-
tereinheit „051 /051-A Münchener Ebene“.

aus [6]

3.3 Schutzgüter des Naturhaushaltes

3.3.1 Mensch

Immissionsschutz
Für den Bebauungsplan wurde durch die 
Hoock & Partner Sachverständige PartG 
mbB ein immissionstechnisches Gutachten, 
Stand 16.09.2024, erstellt.

Der Geltungsbereich liegt im Geräu-
scheinwirkungsbereich der Kreisstraße M2 
(Tegernseer Landstraße) sowie der Gemein-
destraßen Zacherlweg und Am Anger.

Die weiteren Straßen im Planungs-
umfeld weisen eine deutlich geringere 
Verkehrsbelastung auf und sind bereits 
durch bestehende Bebauung abgeschirmt. 
Aus schalltechnischer Sicht sind diese daher 
untergeordnet und können vernachlässigt 
werden.

aus [9]

Verkehr
Die Verkehrsinfrastruktur wird durch die 
Anbindung zur Tegernseer Landstraße de-
finiert. Im Süden schließt das Plangebiet an 
die Stichstraße Am Anger an, während sich 
im Norden der Zacherlweg befindet. Da der 
Zacherlweg in das angrenzende Wohngebiet 
einmündet müssen Verkehrssteigerungen 
auf diesem besonders beachtet werden.

Für den Bebauungsplan wurde durch die 
Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr 
GmbH eine Verkehrsuntersuchung, Stand 
07.02.2024, erstellt.

Die Ersatzhaltestelle „Winning, Riegerweg/
Altersheim“ befindet zur Zeit an der Straße 
Am Anger. Diese ist nur für einen begrenz-
ten Zeitraum an diesem Standort vorgese-
hen und wird von der Linie 220 bedient. Die 
Linie 220 fährt werktags alle 20 Minuten über 
Giesing, Unterhaching, Fasanenpark und 
St.-Quirin-Platz wo Verbindungen zu S- und 
U-Bahnen bestehen.
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Am Wochenende verlängern sich die Ab-
stände zwischen den Fahrten auf bis zu 40 
Minuten.

Die Linie 225 hält an der Haltestelle „Winning, 
Zacherlweg“ und fährt werktags im 20-30 Mi-
nuten Takt und am Wochenende im 40 Minu-
ten Takt zwischen Taufkirchen, Bergham und 
Potzham.

Die Erreichbarkeit des Planungsgebiets mit 
Bussen ist gut. Die S-Bahn Haltestelle kann 
in ca. 5 Minuten Busfahrzeit erreicht werden, 
die S-Bahn-Haltestelle Unterhaching in ca. 
15 Minuten.

Auf der Tegernseer Landstraße wurden 
die maximalen Verkehrsbelastungen süd-
lich mit ca. 7.460 Kfz-Fahrten/ 24 Stunden 
gemessen, gefolgt vom nördlichen Teil der 
Tegernseer Landstraße mit 6.860 Kfz-Fahr-
ten/ 24 Stunden. Der Schwerverkehrsanteil 
liegt bei 5%.

Der Zacherlweg ist westlich stärker belastet 
als östlich, da der östliche Teilabschnitt nur 
für Anlieger frei befahrbar ist. im westlichen 
Teilabschnitt belaufen sich die Fahrten auf 
ca. 815 in 24 Stunden, wohingegen im östli-
chen Teilabschnitt nur ca. 400 Kfz-Fahrten in 
24 Stunden ermittelt wurden.

Auf dem westlichen Teilabschnitt des Za- 
cherlwegs kommt es, trotz Beschilderung 
zum Verbot von Schwerverkehr, zu einem 
geringen SV-Anteil von 1%.

Zur Morgenspitze ist der Verkehrsstrom von 
Süden nach Norden mit ca. 250 Kfz-Fahr-
ten/ 24 Stunden stärker als der Verkehrs-
strom von Norden nach Süden mit ca. 170 
Kfz-Fahrten/ 24 Stunden.

Zur Abendspitze kehrt sich der Verkehrs-
strom um. Von Norden nach Süden verkeh-
ren ca. 360 Kfz-Fahrten/ 24 Stunden gegen-
über ca. 290 Kfz-Fahrten/ 24 Stunden von 
Süden nach Norden.

Nachts wurde am Knotenpunkt M2 / Za- 
cherlweg mit ca. 590 Kfz-Fahrten/ 8 Stunden 
ein geringes Verkehrsaufkommen gemessen.

Der Radverkehr wurde ebenfalls in die 
Verkehrszählung aufgenommen. Die 
Ost-West-Verbindung stellt mit ca. 100-110 
Radfahrten/ 24 Stunden je Richtung am Kno-
tenpunkt eine wichtige lokale Radroute dar. 
Der nördliche Teil der Tegernseer Landstraße 
oberhalb des Zacherlwegs wird von Radfah-
rern noch geringfügig genutzt, da hier noch 
kein Fuß- und Radweg vorhanden ist.

aus [8]

Ver- und Entsorgung
In großen Teilen des Geltungsbereichs sind 
bereits Ver- und Entsorgungseinrichtungen 
(Kanal, Wasser, Strom, Telekommunikation 
etc.) vorhanden, die an die derzeit landwirt-
schaftlich genutzte Fläche nur noch ange-
schlossen werden müssen.

Abfall
Es gilt die Abfallsatzung der Gemeinde Tauf-
kirchen in der jeweils gültigen Fassung.

Bevölkerung
Die Gemeinde Taufkirchen liegt gemäß RP 
bzw. LEP im Verdichtungsbereich Münchens 
und ist als Grundzentrum ausgewiesen 
(siehe Kapitel 1.2).

Die Bevölkerungsdichte im Umfeld des 
Plangebiets ist als hoch bis sehr hoch 
einzustufen.

3.3.2 Tiere und Pflanzen

Zum Bebauungsplan wurde eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erstellt. 
Auf das Gutachten wird verwiesen, die Er-
gebnisse werden im Umweltbericht zusam-
menfassend dargestellt.
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Biotopstrukturen
Im Plangebiet befinden sich keine kartierten 
Biotope.

Ausgleichs- und Ersatzflächen
Innerhalb des Plangebiets finden sich derzeit 
keine Ausgleichs- bzw. anderweitige Ersatz- /
Ökoflächen.

3.3.3 Geologie und Böden / Altlasten

Im Rahmen einer orientierenden Baugrund-
untersuchung und einer orientierenden Alt-
lastenuntersuchung der KDGEO Czeslik 
Hofmeier + Partner Ingenieurgesellschaft für 
Geotechnik mbH (Stand 10.01.2024) wurde 
der bestehende Baugrund evaluiert.

Nach der geologisch-hydrologischen Karte 
von München liegt das Planungsgebiet auf 
quartären, fluvio glazialen Kiesablagerungen 
der Münchner Schotterebene.

Aus den vorliegenden Baugrunduntersu chun-
gen lässt sich folgende generelle Schichten-
folge ableiten:

• Schicht 1: Oberboden/Deckschichten

• Schicht 2: Quartäre Kiessande

• Schicht 3: Tertiäre Tone

Schicht 1: Oberboden/Deckschichten
Die oberste Schicht auf dem Baufeld be-
steht aus einer etwa 0,1 bis 0,3 m dicken 
Oberbodenschicht.

Darunter folgen bis maximal ca. 0,8 m unter 
Gelände Deckschichten. Diese sind als 
schwach kiesiger Schluff bis hin zu einem 
sandig, stark schluffigen Kies zu definieren.

Die Deckschichten sind der Bodengruppe 
GU* bzw. UL 7 UM zuzuordnen. Während 
der Untersuchungen wurden keine boden-
fremden Bestandteile gefunden. Durch die 
Nutzung als landwirtschaftliche Fläche kön-
nen jedoch Fremdbestandteile nicht ausge-
schlossen werden.

Schicht 2 Quartäre Kiessande
Unter den Deckschichten folgen im Untersu-
chungsgebiet bis in eine Tiefe von 9,3 m im 
südöstlichsten bis 14 m unter GOK am nord-
westlichen Punkt die gewachsenen quartären 
Kiessande.

Die quartären Kiese sind überwiegend 
schwach sandig bis sandig, schwach schluffig 
bis schluffige Kiese. Untergeordnet können 
auch stark sandige bzw. stark schluffige Ne-
benanteile in den Kiesen vorhanden sein 
bzw. sie keinen nennenswerten Feinanteil 
besitzen. Der Feinkornanteil liegt in etwa bei 
4-11 Gew.-%.

Diese Schicht kann der Bodengruppe GU, 
untergeordnet auch den Bodengruppen GI 
bzw. GU* zugeordnet werden.

Ablagerungsbedingt wird hier oft eine ge-
bänderte Struktur vorgefunden. Es sind so-
wohl fein- und sandkornarme Rollkieslagen, 
Sand- / Schlufflinsen oder stärker verlehmte 
Bereiche auffindbar.

Es wurden in den Kiesschichten Widerstände 
von N10 > 15 festgestellt was einer mitteldich-
te bis dichte Lagerung entspricht. Durch die 
SPT-Ergebnisse zwischen N30 = 32 und 44 in 
größeren Tiefen wird diese Lagerdichte auch 
bestätigt.

Schicht 3: Tertiäre Tone
Die tertiären Tone der Oberen Süßwasser-
molasse unterlagern die Kiessande.

Die Tertiäroberkante wurde ab 9,3 m (Süd-
osten) bzw. 14 m (Nordwesten) unter GOK 
erkundet, was einen Höhenunterschied von 
4,4 m entspricht.

Die tertiären Schichten zeichnen sich durch 
eine kleinräumige Wechsellagerung von 
schluffig-tonigen sowie sandigen Schichten 
aus. Es wurden bis in die Bohrendtiefe bindi-
ge Böden in Form von Tonen erkundet.
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Die Tone weisen eine halbfeste Konsis-
tenz auf und sind in die Bodengruppen TA, 
TM einzugruppieren. Abweichungen in die 
Bodengruppen TL, UL und UM sind nicht 
auszuschließen.

Tertiäre Sande wurden nicht vorgefunden 
sind aber ebenfalls nicht auszuschließen. 
Die Lagerdichte ist erfahrungsgemäß dicht 
und sie sind den Bodengruppen SU / SU* 
zuzuordnen.

Der Oberboden ist für eine Lastabtragung 
ungeeignet und kann höchstens für Rekulti-
vierungszwecke verwendet werden.

Auch die Deckschichten sind nur mäßig trag-
fähig, scherfest und kompressibel. Ohne 
Zusatzmaßnahmen sind sie nur bedingt zur 
Abtragung von Bauwerkslasten geeignet. 
Aufgrund ihrer Mächtigkeit werden sie oh-
nehin mit der Gründung durchfahren, jedoch 
kann es auch örtlich tiefer reichende Deck-
schichten geben, die ausgehoben und durch 
ein ausreichend verdichtetes Material ersetzt 
werden müssen.

Die quartären Kiessande sind durch ihre mit-
teldichte bis dichte Lagerung gering zusam-
mendrückbar, scherfest und zum Abtrag von 
Bauwerklasten geeignet. Für Bereiche mit 
locker gelagerten Kiesen sind Verbessungs-
maßnahmen erforderlich. Dies gilt auch for 
Sand- und Schluffeinlagerungen in den Kies-
sanden. Die Einlagerungen können in un-
terschiedlichen Ebenen auftreten und sind 
stärker kompressible, geringer scherfest und 
nur gering tragfähig. Sie sind unter der Grün-
dungssohle zu entfernen.

Die schwach schluffigen bis schluffigen 
Kiessande weisen eine gute Korngrößenab-
stufung auf und sind gut verdichtbar. Aus-
gehobenes Material kann in der Regel als 
Bodenaustauschmaterial bzw Bauwerkshin-
terfüllung an anderer Stelle wieder verwen-
det werden.

Materialien mit höherem Feinkornanteil (stark 
schluffige Kiessande) sind nur bedingt an an-
deren Baustellenbereichen verwendbar und 
daher von dem verwendungsfähigen Boden-
material zu separieren.

Die Kiessande sind gemäß ZTVE-StB 17 
überwiegend in Frostempfindlichkeitsklas-
se F2 (gering bis mittel frostempfindlich) 
zu verorten. Stärker verlehmte Kiessande 
(Feinkornanteil > 15 Gew. -%) können auch 
in die Frostempfindlichkeitsklasse F3 (sehr 
frostempfindlich) eingeordnet werden.

Aufgrund der Lagerungsdichte der Kiessande 
ist von einer schweren bis sehr schweren 
Ramm- bzw. Rüttelbarkeit auszugehen wo-
durch das Rammen bzw. Rütteln ohne zu-
sätzliche Maßnahmen nicht möglich ist.

aus [10]

3.3.4 Wasser

Im Planungsgebiet ist kein natürliches Ober-
flächengewässer vorhanden.

Die quartären Kiessande bilden das obere 
Grundwasserstockwerk und die bindigen Ter-
tiärböden den Grundwasserstauer.

Die Grundwasserfließrichtung ist nach Nor-
den bis Nordosten ausgerichtet, womit die 
höchsten Grundwasserstände im Zustrom im 
Süden des Baugrunds zu erwarten sind.

Ein Ruhewasserstand von 6,76 m unter POK 
(POK = 563,56 m NHN) wurde am 15.11.2023 
eingemessen.

Die Grundwassermessstelle Nr. 11 liegt süd-
lich des Baufelds und wird seit 1995 monat-
lich gemessen. Seit 2017 wurde der Pegel 
unterhalb 559,9 m NHN blockiert, wodurch 
keine Grundwasserstände unterhalb dieses 
Werts gemessen werden können. Durch 
die Bauvorhaben am Riegerweg wurde das 
Grundwasser dort von 2018 bis 2021 täglich 
gemessen. 
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Diese beiden Grundwassermessstellen kön-
nen zur Betrachtung herangezogen wer-
den, da ihre Randbedingungen mit denen 
im Untersuchungsgebiet vergleichbar sind. 
Bei Überlagerung der beiden Ganglinien 
der Pegel ist festzustellen das die monatli-
chen Messungen des Pegels Nr. 11 die tat-
sächlichen Grundwasserschwankungen und 
Grundwasserspitzen nicht vollständig abbil-
den und somit die Werte deutlich höher bzw. 
niedriger sein können.

Zum Zeitpunkt der Stichtagsmessung am 
14.12.2023 wurde in der Messstelle am Bau-
feld ein Grundwasserstand von 6,09 m unter 
POK gemessen ( 557,47 m NHN) und in der 
Messstelle Nr. 11 ein Grundwasserstand von 
560,53 m NHN.

Somit kann eine Differenz von ca. 3 m ange-
nommen werden. Der Grundwasserstand lag 
etwa 20 cm über den mittleren Wasserstän-
den. Auf der Südwestseite kann somit ein 
mittlerer Grundwasserstand von MGWSüd von 
ca. 557,3 m NHN angenommen werden. Im 
Norden liegt der mittlere Grundwasserstand 
etwa 0,8 m tiefer und somit auf MGWNord 
556,5 m NHN.

Der mittlere jährliche höchste Grundwas-
serstand (MHGW) liegt etwa 0,5 m ober-
halb des mittleren Wasserstands, somit bei 
ca. MHGWSüd 557,8 m NHN bzw. MHGWNord 
557,0 m NHN.

Für den Endzustand HGW werden die Werte 
HGWSüd 559,8 m NHN und HGWNord 559,0 m 
NHN empfohlen, somit 2 m über MHGW.

aus [10]

Im Planungsumgriff befinden sich keine Trink-
wasser- oder Heilquellenschutzgebiete. Von 
der Planung ebenfalls nicht betroffen sind 
gewässerabhängige FFH- und SPA-Gebiete.

aus [5]

Die Richtlinie 2000/60/EG („Wasserrahmen-
richtlinie“) des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 ist zu 
beachten.

3.3.5 Klima

Das Planungsgebiet liegt in der Klimare- 
gion südbayerisches Hügelland, welche 
durch überdurchschnittlich warme Sommer 
und milde Winter gekennzeichnet ist. Die Ge-
meinde Taufkirchen liegt sowohl im Einfluss 
der Westwindzone als auch der Alpen.

Das Klima ist daher warm und trocken. Die 
Jahresmitteltemperatur liegt bei ca. 8° C. Die 
Vegetationsperiode beginnt am 25. März 
und endet am 08. November. Die Jahresni-
ederschläge liegen im langjährigen Mittel bei 
ca. 998 mm mit Niederschlagsmaximum im 
Juli.

aus [11]

3.3.6 Luft

Durch die Hoock & Partner PartG mbB wurde 
ein Gutachten zur Luftreinhaltung, Stand 
03.04.2024, erstellt.

Die überregionalen Luftströme im mitteleu-
ropäischen Raum besitzen ein Maximum an 
südwestlichen bis westlichen Winden. Ost-
strömungen treten zeitlich eher untergeord-
net auf. Westwindlagen sind oftmals mit der 
Zufuhr feuchter, atlantischer Luftmassen ver-
bunden, östliche Strömungen treten hinge-
gen vor allem bei Hochdrucklagen über dem 
europäischen Festland auf und bedingen die 
Zufuhr kontinentaler trockener Luftmassen.

Aufgrund des Standorts im städtisch gepräg-
ten Umfeld sind die Auswirkungen der Ge-
bäudeumströmungen zu berücksichtigen.

Für die Messstation „München / Johanneskir-
chen“ wird sowohl für die PM10-Hintergrund-
belastung als auch für die NO2-Hintergrund-
belastung eine Konzentration von 14 μg/m3 
angegeben. 
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Bei diesem Wert handelt es sich um eine 
Konzentration im mittleren Bereich was für 
ein vorstädtisches Gebiet wie Taufkirchen bei 
München legitim ist.

aus [14]

3.3.7 Landschaftsbild

Das Plangebiet ist weitgehend eben. Das 
Gelände fällt leicht von Norden nach Süden 
in Richtung der Gemeindestraße Am Anger 
ab.

Nördlich und östlich des Plangebiets prägen 
landwirtschaftliche Flächen das Orts- und 
Landschaftsbild, während südlich und west-
lich des Plangebiets bestehende Wohnge-
biete, teilweise mit gewerblicher Nutzung 
(großflächiger Einzelhandel) dominieren. Die 
Tegernseer Landstraße und deren beglei-
tende Baumalleen trennen die Flächen im 
Geltungsbereich vom östlich angrenzenden 
regionalen Grünzug . Auf Kapitel 3.1 wird hin-
sichtlich der Nutzungsstrukturen im Umfeld 
des Planungsgebiets ergänzend verwiesen.

Südwestlich des Geltungsbereichs befin-
det sich das Landschaftsschutzgebiet LSG-
00600.01 [M-13] „Hachinger Tal im Gebiet der 
Gemeinden Oberhaching und Taufkirchen“.

Weiter westlich befindet sich das Land-
schaftsschutzgebiet LSG-00534.01 [M-03] 
„LSG Perlacher und Grünwalder Forst ein-
schließlich des Gleißentales“. Südöstlich des 
Plangebiets befindet sich das Landschafts-
schutzgebiet LSG-00113.01 [M-01] „LSG 
Dei senhofener Forst“.

aus [5]

3.3.8 Sach- und Kulturgüter

Das Bodendenkmal Nr. D-1-7935-0137 be-
findet sich zu großen Teilen innerhalb des 
Geltungsbereichs. Dieses Bodendenkmal 
beschreibt eine Siedlung vorgeschichtlicher 
Zeitstellung, u. a. der Bronzezeit, der Urnen-
felderzeit, der Hallstattzeit und der späten 
Latènezeit.

aus [12]

3.3.9 Wechselwirkungen

Insbesondere der Wirkungspfad Boden-Was-
ser ist innerhalb des Geltungsbereichs noch 
weitestgehend intakt, da weitestgehend , 
ausgenommen die bestehenden Verkehrsflä-
chen, keine Flächenversiegelung vorliegt.
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4 Plausibilitätsprüfung

Die Planung entspricht den Grundsätzen und 
Zielen des LEP und des RP (siehe Kapitel 1).

Der Bebauungsplan Nr. 97 ist wesentlicher 
Bestandteil einer langfristigen kommuna-
len Strategie zur gezielten Schaffung von 
Wohnbauflächen, um dem akuten Wohn-
raummangel und der seit Jahrzehnten stei-
genden Nachfrage nach Wohnraum in der 
Metropolregion München zu begegnen. 
Dabei soll Wohnraum für alle demographi-
schen und sozialen Schichten entstehen. 
Damit diese Schaffung von Wohnbauflä-
chen nachhaltig siedlungsstrukturell gesteu-
ert werden kann, wurde bereits in 2015 ein 
Baulücken- und Leerstandskataster erstellt, 
welches klassische Baulücken, Leerstände, 
Nachverdichtungs- und Konversionspoten-
tiale sowie städtebauliche Entwicklungspo-
tentiale durch Ortsabrundung und Schärfung 
der Siedlungsränder analysiert. Dieses im 
kommunalen GIS-System implementierte 
BLK dient als siedlungsstrategische Leitlinie 
für Innenentwicklung wie auch großflächige 
städtebauliche Entwicklungen. Der vorlie-
gende Bebauungsplan Nr. 97 nutzt Potenti-
alflächen in infrastrukturell voll erschlossener 
Siedlungsrandlage zur gezielten Ortsabrun-
dung und Wohnraumschaffung unter Berück-
sichtigung sozialer Infrastrukturbedarfe. 

Die Bebauung im Geltungsbereich entsteht 
zwischen der bestehenden Bebauung im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 76, 
der bestehenden Bebauung am Angermüller- 
bzw. am Zacherlweg sowie der Tegernseer 
Landstraße, erschlossen durch die öffentli-
chen Verkehrsflächen von Zacherlweg und 
Am Anger. Selbst wenn die Bebauung im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 85 
zeitlich nachgeordnet entstehen würde, er-
gibt sich ein kompaktes, zusammenhängen-
des Siedlungsgefüge mit Nachschärfen des 
Ortsrands nach Osten.

Die bereits realisierten Wohnbauten am 
Riegerweg sind bereits vollständig bewohnt. 
Es besteht nach wie vor ein hohes Nachfra-
gevolumen für Wohnungen in der Gemein-
de, gerade auch von jungen ortsansässigen 
Familien, welche in der Gemeinde gehal-
ten werden sollen. Vor diesem Hintergrund 
schätzt die Gemeinde die Aufstellung des 
Bebauungsplans Nr. 97 als erforderlich und 
hinsichtlich der örtlichen Lage als wohl be-
gründet ein.

Die Inanspruchnahme von landwirtschaftli-
chen Flächen für siedlungsstrukturelle Ent-
wicklungen, insbesondere zur Schaffung 
von Wohnraum, ist dabei kaum vermeidbar. 
Vorliegend handelt es sich nicht um eine 
Innenentwicklung, dennoch werden städte-
bauliche Potentialflächen für Wohnbebauung 
in voll infrastrukturell erschlossener Lage 
aktiviert. Das Plangebiet liegt innerhalb der 
städtebaulichen Kante der Kreisstraße M2, 
dem Anbindegebot wird Rechnung getragen. 

Die in der Gemeinde bereits bestehenden 
2 Grundschulen, die Mittel- sowie die Re-
alschule sollen kurzfristig um ein weiteres 
Schulzentrum mit Fachoberschule, Wirt-
schaftsschule und einer weiteren Realschu-
le privater Träger ergänzt werden. Mittelfris-
tig ist die Erweiterung des Standorts um ein 
Gymnasium geplant. Für dieses zukunfts-
weisende Schulzentrum befindet sich derzeit 
der Bebauungsplan Nr. 92 „Bildungscampus“ 
in Aufstellung. Die Gemeinde berücksich-
tigt neben Kinderbetreuungseinrichtungen, 
welche im Plangebiet des gegenständlichen 
bebauungsplans entstehen, also auch den 
Bedarf an Bildungseinrichtungen, welcher 
durch die zusätzliche Wohnbevölkerung aus-
gelöst wird.
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Innerhalb des Plangebiets werden öffentlich 
nutzbare Spielplätze entstehen, weitere wur-
den bereits durch die bauliche Entwicklung 
im Bereich Riegerweg bereitgestellt. Südlich 
des Plangebiets befindet sich der öffentliche 
Gemeindepark, unmittelbar östlich angren-
zend verläuft ein regionaler Grünzug. Auch 
die westlich gelegenen Freiflächen am En-
tenbach sind fußläufig gut erreichbar wo sich 
auch die Sportanlagen des SV Taufkirchen 
befinden. Insofern werden auch Erholung und 
Freizeit im Zusammenhang mit der städte-
baulichen Entwicklung bereits berücksichtigt.

Durch die vorstehend beschriebene, städ-
tebaulich integrierte Lage zwischen den be-
stehenden Siedlungsbereichen des Ortsteils 
Winning und der Tegernseer Landstraße kön-
nen vorhandene Infrastrukturen genutzt und 
bestehende Wohngebiete gezielt erweitert 
werden.

In diesem Zuge kann auch die verkehrliche 
Infra struktur ausgebaut (u. a. Kreisverkehr 
im Kreuzungsbereich M2 / Zacherlweg) und 
insbesondere für Fußgänger und Radfahrer 
ertüchtigt werden (u.a. Fuß- und Radweg 
entlang M2). Der geplante Kreisverkehr re-
duziert die Fahrgeschwindigkeiten im Umfeld 
des Plangebiets erheblich und verbessert die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Durch Nutzung vorhandener Strukturen, die 
Festsetzung kompakter Baustrukturen und 
die Festsetzung von Gemeinschaftstiefgara-
gen für den ruhenden Verkehr wird die Flä-
chenversiegelung weitestgehend minimiert.

Die Gemeinde prüft seit längerem potentiel-
le Standorte für die Errichtung einer dringend 
benötigten Kindertagesstätte. Das Plange-
biet bietet sich hierfür aufgrund der verfüg-
baren Flächen, aber auch aufgrund der Nähe 
zu den umliegenden Schulen an, welche 
auch eine sinnvolle Hortnutzung ermöglicht.

Die Plausibilitätsprüfung in Form von Varian-
tenbildung entfällt, da eine Planung an einem 
anderen Standort vor dem Hintergrund der 
Potentialflächenaktivierung ausgeschlossen 
ist.
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5 Planungsziele

5.1 Leitbild / Ziele des 
Bebauungsplans

Ziel des Bebauungsplans Nr. 97 „Am Anger“ 
ist es, auf derzeit landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen einen neuen Siedlungsbaustein 
als Wohngebiet mit Kindertagesstätte (KiTa) 
zu entwickeln. 

Die geplante KiTa umfasst sowohl Krippen- 
als auch Kindergarten- und Hortgruppen. 
Die Flächen im Geltungsbereich wurden von 
der Gemeinde Taufkirchen aufgrund ihrer 
Lage im Siedlungsgefüge, zwischen Wohn-
gebieten und Schulen, als optimaler Stand-
ort für die dringend benötigte Ergänzung der 
nachschulischen Versorgung identifiziert. Im 
westlichen Geltungsbereich ist kommunaler 
Wohnungsbau vorgesehen, im übrigen Plan-
gebiet entsteht privat finanzierter Wohnraum. 
Zentral im Quartier sollen in untergeordnetem 
Umfang ergänzende, verträgliche Nutzungen 
als Frequenzbringer und belebender Faktor 

für das Wohnumfeld fungieren. Hierfür sind 
z.B. kleinere gewerbliche Nutzungen, wie ein 
Nahversorger, denkbar.

Das städtebauliche Konzept (Abbildung 5) 
sieht im Wesentlichen zwei um eine zentra-
le Freiraumachse gruppierte Wohnhöfe vor. 
Die KiTa mit großzügigem Garten bildet den 
südlichen Abschluss des westlichen Wohn-
hofs, welcher sich in Richtung der zentralen 
Freiraumachse öffnet und seinen östlichen 
Abschluss in einem leicht abgesetzt stehen-
den Punkthaus findet. Dieses bildet die städ-
tebauliche Dominate im Quartierszentrum. 
Wie der westliche Wohnhof wird auch der 
östliche Wohnhof von frei Baukörpern um-
schlossen, welche sich U- bzw. L-förmig um 
einen gemeinschaftlich genutzten Freiraum 
gruppieren. Der östlichste Baukörper verläuft 
parallel zur M2 und schirmt das hinterliegen-
de Wohnquartier gegen verkehrsbedingte 
Lärmimmissionen ab.

Abb. 5: Städtebauliches Konzept; Logo verde Stadtplaner und Landschaftsarchitekten GmbH
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Das Erschließungskonzept sieht die Schaf-
fung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt 
M2 / Zacherlweg vor, welcher sichere Que-
rungsmöglichkeiten für Fußgänger und Rad-
fahrer bietet und zugleich zur Reduzierung 
der Fahrgeschwindigkeiten im Umfeld des 
Plangebiets beiträgt. Stellplätze werden ent-
lang der öffentlichen Verkehrsflächen von Za-
cherlweg und Am Anger verortet, an welche 
auch die Ein- und Ausfahrten zu den Gemein-
schaftstiefgaragen angelagert werden. Ein 
separater, unmittelbar über die Stichstraße 
Am Anger erschlossener Parkplatz steht den 
Hol- und Bringverkehren der KiTa zur Verfü-
gung. Dadurch entsteht zentral im Quartier 
ein autofreier Raum, der Fußgängern und 
Radfahrern vorbehalten ist. Eine aus dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 85 
„Am Riegerweg II“ nach Norden verlaufende 
Wegeverbindung wird planerisch aufgenom-
men und im Plangebiet fortgeführt, wo ein dif-
ferenziertes System aus Wegeverbindungen 
die Wohnhöfe sowie die KiTa und die zentra-
le Freiraumachse erschließt. Dabei verdich-
ten sich die Wege immer wieder zu kleinen 
Platzflächen, welche dem Aufenthalt und der 
Kommunikation dienen und somit Kristallisa-
tionspunkte des nachbarschaftlichen Lebens 
darstellen. Entlang der Tegernseer Land-
straße wird der in Teilen bereits bestehen-
de Fuß- und Radweg gesichert und bis zum 
geplanten Kreisverkehrsplatz im nördlichen 
Plangebiet weitergeführt.

5.2 Ziele des Grünordnungsplans

Durch interne Ausgleichflächen am westli-
chen Rand des Planungsgebiets, die breite 
zentrale Grünachse, die grünen Wohnhöfe 
und die Pflanzgebote entlang der Tegernseer 
Landstraße entststeht ein hochwertiges, 
grünes Quartier. Aufgrund der geplanten 
KiTa werden Kinder das Plangebiet häufig 
frequentieren, daher sind zwei öffent liche 
Spielplätze innerhalb des Plangebiets für 
die Altersgruppen von 0-6 und 6-12 Jahren 
vorgesehen.

Vorrangige Ziele der Festsetzungen zur 
Grünordnung sind die Einbindung des Quar-
tiers in das Orts- und Landschaftsbild sowie 
die Berücksichtigung ökologischer Gesichts-
punkte in der Siedlungsentwicklung.

So ist eine intensive Ortsrandeingrünung 
mittels Baum- und Strauchpflanzungen vor-
gesehen, zur Durchgrünung des Plangebiets 
werden Einzelbaumpflanzungen festgesetzt, 
welche auch der Beschattung der geplanten 
Kinderspielpätze und der für die Allgemein-
heit nutzbaren, zentralen Grünachse die-
nen. Gezielte Einzelbaum- und Baumreihen-
pflanzungen ergänzen die vorhandene Allee 
entlang der Tegernseer Landstraße. Auch 
der Zacherlweg wird von einer einreihigen 
Baumpflanzung begleitet, welche nach Plan-
gebiet nach Norden hin einfasst.

Bei der Planung werden auch die Auswirkun-
gen des Klimawandels berücksichtigt. Den 
Vorgaben des ökologischen Kriterienkata-
logs der Gemeinde Taufkirchen [13] folgend 
werden Retentionsflächen festgesetzt, die 
der Rückhaltung und Versickerung von Ober-
flächenwasser, v.a. auch im Starkregenfall, 
dienen. Die Festsetzungen zur Dach- und 
Fassadenbegrünung dienen der Pufferung 
von Niederschlagswasser, der Reduzierung 
von Aufhitzungseffekten bzw. der Erzeugung 
von Verdunstungskühle sowie der Staubbin-
dung. Letztlich sind die Verbesserung des 
Mikroklimas und die Reaktion auf Umweltri-
siken wesentlicher Aspekt des ökologischen 
Planungsansatzes.

Nicht vermeidbare Eingriffe im Plangebiet 
werden sowohl plangebietsintern als auch 
auf externen Ausgleichsflächen und durch 
Abbuchung aus dem kommunalen Ökokonto 
Jagdhof ausgeglichen.

Der Bebauungsplan verfolgt zusammen-
fassend das Ziel einer zukunftsgerichteten 
Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung 
lokaler Potentiale.
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6 Planungskonzept

Für die bauliche Entwicklung im Plangebiet ist 
der ökologische Kriterienkatalog der Gemein-
de Taufkirchen (Fassung vom 23.09.2020) zu 
beachten [13].

6.1 Art der baulichen Nutzung

Der in der Planzeichnung mit WA gekenn-
zeichnete Bereich wird nach § 4 Abs. 1 
BauNVO als Allgemeines Wohngebiet fest-
gesetzt. Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 
4 und 5 BauNVO sind unzulässig.

Im Erdgeschoss von Baufläche Haus 2 ist 
Wohnen unzulässig. Haus 2 bildet den nördli-
chen Endpunkt der zentralen Grünachse des 
Plangebiets. Das Erdgeschoss soll daher 
explizit Nutzungen ermöglichen, die ein ge-
meinschaftliches Zusammenkommen im 
Gebiet fördern und begünstigen, z.B. einen 
Nahversorger und / oder ein Café.

6.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung ist festge-
setzt durch die zulässige Grundflächenzahl in 
Verbindung mit der Wandhöhe, der Dachform 
sowie der Dachneigung.

Die Wandhöhe wird gemessen vom Höhen-
bezugspunkt des jeweiligen Baufensters bis 
zum Schnittpunkt der höchsten traufseitigen 
Außenwand mit der Dachhaut. Bei Flachdä-
chern wird die Wandhöhe gemessen vom 
Höhenbezugspunkt des jeweiligen Baufens-
ters bis zum höchsten Punkt der Attika. Der 
gemäß Planzeichnung festgesetzte Höhen-
bezugspunkt stellt die Oberkante des Fer-
tigfußbodens im Erdgeschoss der jeweiligen 
überbaubaren Grundstücksflächen dar. Vom 
festgesetzten Höhenbezugspunkt darf um  
+ / - 50 cm abgewichen werden (Anpassung 
an Geländeverlauf).

Die Baugrenzen dürfen gemäß § 23 Abs. 3 
Satz 3 BauNVO durch untergeordnete Bau-
teile im Sinne des Art. 6 Abs. 6 Nr. 2 BayBO 
(z.B. Dachüberstände, Erker, Kamine und 
Vordächer) um maximal 1,5 m, durch Terras-
sen um maximal 4 m und durch Balkone um 
maximal 3 m überschritten werden.

Terrassen und Balkone sind auf maximal 
zwei Drittel der hinterliegenden Fassaden-
länge zulässig.

Das Höchstmaß der zulässigen Grundflä-
che darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1, 2 und 3 
BauNVO durch Garagen und Stellplätze mit 
ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen un-
terhalb der Geländeoberfläche, durch die das 
Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis 
zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden.

6.3 Überbaubare Grundstücks-
flächen, Abstandsflächen, 
 Bauweise

Überbaubare Grundstücksflächen
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
durch Baugrenzen und Baulinien festgesetzt.

Oberirdische Anlagen wie private Spiel-
plätze, private Stellplätze, Flächen für tem-
poräre Müllaufstellungen am Abholtag sind 
ausschließlich innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen bzw. innerhalb der in der 
Planzeichnung gekennzeichneten Flächen 
für Nebenanlagen zulässig.

Unterirdische Anlagen wie Gemeinschaftstief-
garagen sind ausschließlich innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. in-
nerhalb der in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Flächen für Gemeinschaftstiefga-
ragen zulässig.

Auf den nicht überbaubaren Grundstücks-
flächen sind Nebenanlagen gemäß  
§ 14 BauNVO sowie begrünbare Flächen 
und Erschließungsflächen zulässig, sofern 
nicht in § 14 Abs. 2 der Satzung anderweitig 
geregelt.

Abstandsflächen
Es gilt die Abstandsflächensatzung der Ge-
meinde Taufkirchen. Abweichend hiervon 
wird die Tiefe der Abstandsflächen in fol-
genden Bereichen auf das sich aus der 
Planzeichnung ergebende Maß verkürzt:
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• Nordfassade Haus 2 (H2) zur Mitte der 
öff entlichen Verkehrsfl äche

• Nordfassade Haus 3.1 (H3.1) zur Mitte 
der öff entlichen Verkehrsfl äche

• Ostfassade Haus 2 (H2) zur Westfassa-
de Haus 5.3 (H5.3)

• Südfassade Haus 5.1 (H5.1) zur Nord-
fassade von Haus 4.2 (H4.2)

In vorgenannten Bereichen würden sich 
unter Ausschöpfung der überbaubaren 
Grundstücksfl ächen und Wandhöhen in Ver-
bindung mit der festgesetzten Dachneigung 
Abweichungen von den zulässigen Abstands-
fl ächentiefen nach Abstandsfl ächensatzung 
der Gemeinde Taufkirchen ergeben. Die Ge-
meinde stuft diese Abweichungen jedoch aus 
nachfolgenden Gründen als vertretbar ein: 

Die Abstandsfl ächen von Haus 3.1 und Haus 
2 überschreiten geringfügig die zulässige 
Tiefe bis zur Mitte der angrenzenden öff entli-
chen Verkehrsfl ächen. Haus 3.1 ist in dessen 
Platzierung und Höhenentwicklung jedoch 
essentiell für den Lärmschutz des östlichen 
Wohnhofs gegenüber der Tegernseer Land-
straße, auf das schalltechnische Gutachten 
wird in diesem Zusammenhang verwiesen. 
Zudem bildet der Gebäudekomplex von Haus 
3 die städtebauliche Kante des neuen Quar-
tiers nach Osten und den wesentlichen Ab-
schluss des östlichen Wohnhofs gegenüber 
dem angrenzenden Landschaftsraum. Somit 
kommt der Lage und Dimensionierung von 
Haus 3 und hier v.a. von Haus 3.1 auch eine 
wesentliche städtebauliche Bedeutung zu.

Haus 2 stellt die städtebauliche Dominan-
te für die zentrale Freiraumachse und damit 
einen wichtigen Bezugspunkt im Raumge-
füge dar. Auch funktional sind hier im EG 
keine Wohnnutzungen vorgesehen, um das 
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Quartier in dessen Zentrum zu beleben. Vor 
diesem Hintergrund ist eine entsprechende 
Dimensionierung städtebaulich und funktio-
nal gewünscht.

Des Weiteren ergeben sich Überlagerun-
gen der Abstandsfl ächen der Baukörper von 
Haus 4.2 und Haus 5.1 sowie der Baukörper 
von Haus 2 und Haus 5.3. Diese baulichen 
„Engstellen“ sind gewünscht, um das Quartier 
einerseits zum angrenzenden Straßenraum 
abzugrenzen und andererseits im Inneren zu 
strukturieren. Hierbei geht es insbesondere 
um das Einfassen des östlichen Wohnhofs 
gegenüber der zentralen Freiraumachse.

Daher werden die Abweichungen als zulässig 
festgesetzt. Es sind keine Einschränkungen 
für die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu befürchten, da v.a. eine ausrei-
chende Belichtung und Belüftung dauerhaft 
und ausreichend gesichert sind. Es entsteht 
keine städtebaulich unangemessene Dichte.

Bauweise
Die Geltung der Bestimmungen des 
§ 22 Abs. 2 BauNVO wird angeordnet. Abwei-
chend hiervon sind in Teilbaugebiet WA H2-5 
gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO Gebäude mit 
einer Länge von über 50 m zulässig.

Städtebauliche Kennzahlen

Nachfolgend werden die städtebaulichen 
Kennzahlen der vorliegenden Planung zu-
sammenfassend dargestellt.

Die Flächen wurden grafi sch ermittelt:

Geltungsbereich: 26.715 m²

davon WA: 19.448 m²
davon öff entl. Verkehrsfl äche: 5.876 m²
davon interne Ausgleichsfl äche: 1.387 m²

überbaubare Grundst. fl .: 4.627 m²
nicht überbaubare Grundst. fl .: 14.821 m²
(überbaubar nur durch Nebenanlagen sowie 
private Erschließungsfl ächen)

Nettobauland: 19.448 m²

zulässige GRZ: 0,4
(Überschreitungen bis GRZ 0,6 zulässig)

Gebäudeplanung und Dachgestaltung
Der ökologische Kriterienkatalog der Ge-
meinde Taufkirchen fordert in Bezug auf die 
Gebäudeform Kompaktheit, quadratische 
Grundfl ächen und angereihte Bebauung, 
um den späteren Energieverbrauch der Ge-
bäude zu reduzieren [13]. Bei der geplanten 
Bebauung handelt es sich um Mehrpartei-
enhäuser. Die Baukubaturen ermöglichen 
kompakte Grundrisse, ohne dabei die städ-
tebauliche Wirkung zu vernachlässigen. Die 
verschiedenen Höhen der Gebäude, auch 
innerhalb der Riegelbebauung entlang der 
Tegernseer Landstraße, sichern einen at-
traktiven Quartierscharakter mit lebendiger 
Dachlandschaft.

6.4 Abgrabungen / Aufschüttungen

Flächige Geländeveränderungen (Auff üllun-
gen und Abgrabungen) des vorhandenen 
natürlichen Geländes sind im Bereich der 
Gebäude- und Erschließungsfl ächen zuläs-
sig. Sie sind auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Der Anschluss an das vorhandene 
natürliche Gelände der Nachbargrundstücke 
muss dabei ohne Höhenversatz hergestellt 
werden.

Ziel ist eine möglichst homogene Eingliede-
rung des neu entstehenden Quartiers in die 
vorhandene Geländestruktur.

6.5 Gestalterische Festsetzungen

Dächer
Bezogen auf das Bauvorhaben sind Walmdä-
cher mit einer Dachneigung von 15° oder 
Flachdächer 0° - 5° zulässig.

Dacheindeckungen sind nur in Natur-
rot- und Grautönen zulässig. Flachdä-
cher sind unter Berücksichtigung von 
Dachdurchdringungen (z. B. Belichtungs- 
und Belüftungseinrichtungen) und techni-
schen Anlagen extensiv zu begrünen. Die 
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Vegetationstragschicht muss mindestens 
10 cm dick sein. Die Flächen sind auf Dauer 
zu unterhalten.

Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie 
sind als zusammenhängende Flächen in, an 
und auf den Dächern zulässig. 

Die Festsetzung zur Nutzung erneuerbarer 
Energien und die Festsetzung zur Begrü-
nung von Flachdächern schließen sich dabei 
nicht aus. Eine kombinierte Bauweise ist 
anzustreben.

Technische Anlagen und sonstige Aufbau-
ten auf Dächern (z. B. Anlagen zur Gewin-
nung von Solarenergie, Aufzugsüberfahrten, 
Funkantennen, Lüftungsanlagen und Kami-
ne) müssen um das Maß ihrer Höhe von der 
Vorderkante des Dachrandes zurückversetzt 
werden, ausgenommen technische Anlagen 
und sonstige Aufbauten auf Dächern, welche 
die Vorderkante des Dachrandes um maxi-
mal 1,0 m überschreiten. Technische Anlagen 
und sonstige Aufbauten auf Dächern müssen 
sich in ihrer Anordnung orthogonal an der 
Ausrichtung der Baukörper orientieren, aus-
genommen Solaranlagen auf Flachdächern. 
Technische Anlagen und sonstige Aufbauten 
dürfen die festgesetzte Wandhöhe um maxi-
mal 2,5 m überschreiten.

Auch in diesem Zusammenhang wird auf den 
ökologischen Kriterienkatalog verwiesen, 
der die Errichtung von Solaranlagen als aus-
drücklich anzustreben vorgibt [13]. 

Fassaden
Es sind Fassadenoberflächen aus Glas, be-
schichtetem Metall, Sichtbeton und Putz 
in Weiß- und Grautönen zulässig. Hiervon 
abweichende Fassadenoberflächen und 
Farbtöne können in untergeordnetem Um-
fang ausnahmsweise zugelassen werden. 
Festzuhalten ist, dass ein untergeordneter 
Umfang nur dann vorliegt, wenn die tatsäch-
liche Gestaltung nicht zum hauptsächlich ge-
staltprägenden Element des Vorhabens wird.

So wird ein zurückhaltendes Erscheinungs-
bild sichergestellt. Bei Fassadenoberflächen 
aus Glas ist Vogelschutzglas vorzusehen.

Zur Fassadenbegrünung wird auf Kapitel 6.8 
zur Grünordnung verwiesen.

Einfriedungen

Es gilt die Einfriedungssatzung der Gemein-
de Taufkirchen.

6.6 Haustechnik

Das Heizsystem sollte zu 100% auf erneuer-
baren Energien basieren.

Die Errichtung von Solaranlagen zur Wärme- 
und Stromgewinnung ist anzustreben.

Kühllasten sind zu minimieren, indem Mög-
lichkeiten des sommerlichen Wärmeschut-
zes umgesetzt und der passiven Gebäude-
kühlung genutzt werden. Sollte dennoch eine 
aktive Kühlung notwendig sein, so wird emp-
fohlen, die Anlage energieeffizient und unter 
vorrangigem Einsatz erneuerbarer Energien 
zu betreiben, wobei sich eine Solepumpe 
besser als eine Grundwasser-Wärmepumpe 
eignet.

aus [13]

6.7 Verkehrsanlagen

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt für 
den Straßenverkehr von Norden her über 
den Zacherlweg und von Süden her über die 
Stichstraße Am Anger. Der Anwohnerver-
kehr wird direkt in die Tiefgaragen eingeleitet 
womit das Plangebiet weitgehend autofrei er-
schlossen wird.

Zufahrten zu den Baugrundstücken sind 
nur im Bereich der gekennzeichneten 
Einfahrtsbereiche zulässig.

Die Ein- und Ausfahrten für Tiefgaragen sind 
ausschließlich in den gemäß Planzeichnung 
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gekennzeichneten Ein- und Ausfahrtsberei-
chen zulässig.

Die Flächen privater Stellplätze sind zur 
Versickerung des Niederschlagswassers 
in wasserdurchlässiger Bauweise (z. B. als 
Pflaster mit Rasenfuge oder Dränpflaster) 
herzustellen.

Im Rahmen der baulichen Umsetzung des 
Bebauungsplans Nr. 97 „Am Anger“ wird 
der Knotenpunkt Tegernseer Landstraße 
(M2) / Zacherlweg umgestaltet. Dabei ist vor 
allem der bestehende und geplante Zwei-
richtungs-Radweg auf der Ostseite der M2 
zu beachten und das sichere Queren in Ost-
West-Richtung. Der Knotenpunkt wird daher 
zu einem Kreisverkehr ausgebaut. Als Au-
ßendurchmesser wurden, in Anlehnung an 
den Kreisverkehr am Knotenpunkt M2 / Dorf-
straße / Oberweg, 35 m angesetzt. Bei An-
näherung an den Kreisverkehr erfolgt eine 
Geschwindigkeitsverringerung, was einen 
erheblichen Sicherheitsgewinn zur Folge hat. 
Das Queren der M2 durch Fußgänger und 
Radfahrer sowie das Einbiegen von Kfz aus 
dem untergeordneten Zacherlweg in die M2 
wird erheblich vereinfacht. Der Kreisverkehr 
soll im Zentrum als flacher, begrünter Hügel 
ausgeführt werden, um ein Überblicken zu er-
möglichen und ein Überfahren zu verhindern.

aus [8]

Außerhalb des Erschließungsbereichs 
der Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen gilt 
gemäß Art. 23 Abs. 1 BayStrWG für bauli-
che Anlagen bis 15 m Abstand vom äuße-
ren Rand der Fahrbahndecke Bauverbot. Im 
Bereich der Anbauverbotszone dürfen keine 
Bauflächen ausgewiesen werden. Die ent-
sprechende Anbauverbotszone der M2 ist in 
der Planzeichnung dargestellt.

Werbende oder sonstige Hinweisschilder 
sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der 
Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb 
der Anbauverbotszone sind sie so anzubrin-
gen, dass die Aufmerksamkeit des Kraft-
fahrers nicht gestört wird (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 
BauGB).

Anpflanzungen entlang der Kreisstraße sind 
im Einvernehmen mit dem Staatlichen Bau-
amt Freising vorzunehmen.

Bäume dürfen nur mit einem Mindestab-
stand von 4,5 m vom Fahrbahnrand der M 
2 gepflanzt werden (Sicherheit des Verkehrs, 
unter Berücksichtigung der Richtlinien für 
passiven Schutz an Straßen bzw. der Richtli-
nien für die Anlage von Landstraßen). 

Ruhender Verkehr
Für den nachzuweisenden Stellplatzbe-
darf ist die Garagen-, Fahrrad- und Stell-
platzsatzung (GAFSTS) der Gemeinde 
Taufkirchen in der zum Satzungsbeschluss 
des Bebauungsplans gültigen Fassung zu 
beachten.

Der ruhende Verkehr wird fast vollstän-
dig in Gemeinschaftstiefgaragen nach-
gewiesen. Ausgenommen hiervon sind 
straßenbegleitende Senkrechtparkplätze an 
Zacherlweg und Am Anger sowie ein oberir-
discher Parkplatz für die Hol- und Bringver-
kehre der KiTa.

6.8 Versorgungsanlagen

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsor-
gungsnetze sind bereits im Bestand vorhan-
den. Zusätzliche Anschlüsse und Erweiterun-
gen der Leitungsnetze sind an den Bestand 
anzuschließen und unterirdisch zu verlegen.

Die Trassen unterirdischer Versorgungs-
leitungen sind von Bepflanzung freizuhal-
ten, da sonst die Betriebssicherheit und 
Reparaturmöglichkeit eingeschränkt werden. 
Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dür-
fen aus Gründen des Baumschutzes (DIN 
18920) bis zu einem Abstand von 2,5m zur 
Trassenachse gepflanzt werden.

Wird dieser Abstand unterschritten, so 
sind im Einvernehmen mit dem jeweiligen 
Spartenträger geeignete Schutzmaßnahmen 
durchzuführen.

Die Leitungstrassen müssen jeder-
zeit für regelmäßige Kontrollen durch 
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Streckenbegehung zugänglich und für Fahr-
zeuge und Arbeitsmaschinen befahrbar sein. 
Versorgungsleitungen dürfen nicht über-
baut bzw. überdeckt werden, weder von 
Gebäuden noch von Bäumen. Bei geplan-
ten Tiefbaumaßnahmen in der Nähe von 
Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn eine 
Einweisung auf die genaue Lage der Leitun-
gen anzufordern.

Die Ver- und Entsorgung wird durch folgende 
Träger sicher gestellt:

Stromversorgung
Die Stromversorgung des Plangebiets erfolgt 
über die Bayernwerk AG sowie die Stadtwer-
ke München. Anschlüsse sind teilweise be-
reits vorhanden.

Gasversorgung
Das Planungsgebiet ist zum jetzigen Kennt-
nisstand nicht an ein Gasversorgungssystem 
angeschlossen.

Wasserversorgung
Die Trinkwasserversorgung wird durch das 
Wasserwerk als Eigenbetrieb der Gemeinde 
Taufkirchen übernommen.

Der Bau der beabsichtigten Kindertagesstät-
te hat einen relativ großen Abstand von der 
bestehenden Trinkwasserversorgungsleitung 
und bildet zudem einen Endstrang. Eine Ge-
währleistung des regelmäßigen Austausches 
des Leitungswassers ab der Versorgungs-
leitung speziell nach Schließungstagen 
muss bei der baulichen Umsetzung beachtet 
werden.

Fernwärme
Die Fernwärmeversorgung des Plangebiets 
erfolgt über die Stadtwerke München. An-
schlüsse sind teilweise bereits vorhanden. 
Die vorhandene Überdeckung der Fern-
wärmeversorgungsanlagen darf sich durch 
bauliche Maßnahmen sowie Geländemo-
dellierungen nicht verändern. Geplante 
Baumaßnahmen dürfen nur nach vorheriger 
örtlicher Einweisung in den Leitungsbestand 

durch die Aufgrabungskontrolle begonnen 
werden.

Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitigung des Plangebiets er-
folgt über den Zweckverband zur Abwasser-
beseitigung im Hachinger Tal. Auch Abwas-
serentsorgungstrassen sind im Plangebiet 
teilweise bereits vorhanden.

Grund- und Niederschlagswasser
Gering verschmutztes Niederschlagswasser 
von privaten, befestigten Flächen muss auf 
den Baugrundstücken ordnungsgemäß versi-
ckert werden. Die Versickerung soll vorzugs-
weise breitflächig und über eine mindestens 
30 cm dicke, bewachsene Oberbodenzone 
erfolgen.

In Bereichen mit Versickerung des Nieder-
schlagswassers sind – sofern Metalldächer 
zum Einsatz kommen sollen – nur Kupfer- 
und Zinkbleche mit geeigneter Beschichtung 
oder andere wasserwirtschaftlich unbedenk-
liche Materialien (z.B. Aluminium, Edelstahl) 
zulässig. Sofern in außen aufgestellten, nicht 
überdachten technischen Aufbauten (z.B. 
Lüftungsanlagen) mit wassergefährdenden 
Stoffen umgegangen wird (z.B. Kältemittel) 
ist das anfallende Niederschlagswasser ge-
sondert zu beseitigen. Die Flächen sind ent-
sprechend klein zu halten und abzugrenzen.

Die Eignung des Untergrundes zur Versi-
ckerung nach den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik ist zu prüfen. Ist eine 
breitflächige Versickerung nicht möglich, so 
ist eine linienförmige Versickerung z. B. mit-
tels Mulden-Rigolen oder Rigolen zu reali-
sieren. Hiervon abweichende Niederschlags-
wasserbeseitigung ist mit dem Landratsamt 
München und dem Wasserwirtschaftsamt 
München bzw. dem Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung im Hachinger Tal ab-
zustimmen und im Entwässerungsantrag 
vorzulegen. 

Es ist eigenverantwortlich zu prü-
fen, inwieweit bei der Beseitigung von 
Niederschlagswasser eine gestattungsfreie 
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Versickerung bzw. Gewässereinleitung vor-
liegt. Sofern die Voraussetzungen zur An-
wendung der Niederschlagswasserfreistel-
lungsverordnung (NWFreiV) nicht gegeben 
sind, so ist bei der Kreisverwaltungsbehörde 
eine wasserrechtliche Gestattung mit ent-
sprechenden Unterlagen zu beantragen.

Parallel zum Bauantrag ist ein qualifizier-
ter Entwässerungsantrag einzureichen, der 
frühzeitig mit dem Zweckverband zur Ab-
wasserbeseitigung im Hachinger Tal ab-
zustimmen ist. Durch den Bauherrn ist die 
Funktionstüchtigkeit der gewählten Syste-
me und das erforderliche Gesamtvolumen 
nachzuweisen.

Die wasserrechtlichen Bestimmungen insbe-
sondere § 8 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz 
- WHG (Behördliche Erlaubnis oder Bewil-
ligung bei einer Benutzung der Gewässer, 
Grundwasserableitung und Umleitung) und 
§ 62 WHG (Anforderungen an den Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen) sind 
einzuhalten.

Sollte belastetes Material ausgekoffert wer-
den und sich die Dringlichkeit nach einer Zwi-
schenlagerung von kontaminiertem Material 
ergeben, so darf diese Zwischenlagerung 
nur in niederschlagswassergeschützter Form 
erfolgen.

Infolge von Starkregenereignissen können 
im Bereich des Bebauungsplans Überflu-
tungen auftreten. Um Schäden zu vermei-
den, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu 
treffen, die das Eindringen von oberflächlich 
abfließendem Wasser in Erd- und Kellerge-
schosse dauerhaft verhindert. Kellerfens-
ter sowie Kellereingangstüren sollten was-
serdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. 
vor Lichtschächten, ausgeführt werden. Auf 
Grundstücken mit einer abflusswirksamen 
(befestigten) Fläche von größer 800 m² ist 
mit einem Überflutungsnachweis nach DIN 
1986-100 eine Drittbeeinträchtigung zu prü-
fen. Der Nachweis ist dem Landratsamt Mün-
chen vorzulegen.

Tiefgaragen sind grundsätzlich wasserdicht 
auszuführen. Die DIN 18195 mit DIN 18533 
ist zu beachten. Schleppwasser ist in Verdun-
stungsrinnen zu fassen. Auf das LfU-Merk-
blatt 4.3/15 wird verwiesen. 

Telekommunikation
Die Telekommunikationsversorgung des 
Plangebiets erfolgt über die Deutsche Tele-
kom AG. Anschlüsse sind teilweise bereits 
vorhanden.

Im Planbereich befinden sich Telekommu-
nikationsanlagen der Vodafone GmbH, die 
bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu 
sichern sind, nicht überbaut und vorhande-
ne Überdeckungen nicht verringert werden 
dürfen.

Sollte eine Umverlegung oder 
Baufeldfreimachung der Telekommunikati-
onsanlagen der Vodafone GmbH erforderlich 
werden, benötigt diese mindestens drei Mo-
nate vor Baubeginn einen Auftrag, um eine 
Planung und die Bauvorbereitung zu ver-
anlassen sowie die notwendigen Arbeiten 
durchführen zu können.

Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass 
gegebenenfalls (z.B. bei städtebaulichen Sa-
nierungsmaßnahmen) die durch den Ersatz 
oder die Verlegung von Telekommunikations-
anlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) 
BauGB zu erstatten sind.

Abfallentsorgung
Es gilt die Abfallsatzung (AbfSTfk Stand 
2008) der Gemeinde Taufkirchen (siehe auch 
Kapitel 3.3.1).

6.9 Grünordnung

Auf die einschlägigen DIN-Vorschriften zum 
Pflanzen von Gehölzen wird ausdrücklich 
hingewiesen.

• DIN 18916:2016-06 Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau – Pflanzen und 
Pflanzarbeiten
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• DIN 18920, „Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen“

• R SBB „Richtlinie zum Schutz von Bäu-
men und Vegetationsbeständen bei 
Baumaßnahmen

Einzelbaumpflanzungen
In der gemäß Planzeichnung für die Pflan-
zung von Einzelbäumen dargestellten Lage 
ist je ein standortgerechter, heimischer 
Laubbaum I., II. oder III. Ordnung gemäß 
Pflanzliste 1 zu pflanzen. Von den Standor-
ten der im Planteil festgesetzten Baumpflan-
zungen darf im Rahmen der Ausführung in 
geringem Umfang abgewichen werden.

Sonstige Baumpflanzungen
Auf privaten Grundstücksflächen ist, aus-
genommen Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft mindestens ein stand-
ortgerechter, heimischer Laubbaum I., II. 
oder II. Ordnung bzw. ein Obstbaum gemäß 
Pflanzliste 1 pro angefangene 250 m² Grund-
stücksfläche zu pflanzen.

Pflanzliste 1
Bäume auf nicht unterbauten Flächen:  
Bäume I. Ordnung (Hochstamm, 4 x ver-
pflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 
20-25 cm, Pflanzgrubenvolumen 36 m³ mit 
mindestens 1,5 m Tiefe):  
Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Ulmus lae-
vis (Flatterulme), Ostrya carpinifolia (Hopfen-
buche), Juglans nigra (Schwarznuß), Popu-
lus tremula ’Erecta’ (Säulen-Zitter-Pappel), 
Quercus petraea (Traubeneiche), Quercus 
pubescens (Flaumeiche), Quercus cerris 
(Zerr-Eiche), Quercus frainetto (Ungarische 
Eiche), Quercus robur (Stiel-Eiche), Tilia cor-
data (Winter-Linde)

Bäume II. Ordnung (Hochstamm, 3 x ver-
pflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 
18-20 cm, Pflanzgrubenvolumen 24 m³ mit 
mindestens 1,5 m Tiefe):  
Acer campestre (Feld-Ahorn), Acer platanoi-
des ’Allershausen’ (Spitz-Ahorn ’Allershau- 

sen ’), Carpinus betulus (Hainbuche), Sorbus 
domestica (Speierling), Sorbus torminalis 
(Elsbeere), Tilia euchlora (Krim-Linde)

Bäume auf unterbauten Flächen:  
Bäume III. Ordnung (Hochstamm, 3x ver-
pflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 
16-18 cm, Pflanzgrubenvolumen 24 m3 mit 
mindestens 1,5 m Tiefe):  
Acer monspessulanum (Felsen-Ahorn), Cor-
nus mas (Kornelkirsche), Malus sylvestris 
(Wild-Apfel), Sorbus aria (Mehlbeere), Acer 
campestre ’Elsrijk ’ (Feld-Ahorn ’Elstrijk’)

Obstbäume (Hochstamm 3 x verpflanzt, 
mit Drahtballen, Stammumfang 14-16 cm, 
Pflanzgrubenvolumen 16 m³ mit mindestens 
1,0 m Tiefe):  
Regionaltypische Kern- oder Steinobstbäu-
me in Sorten.

Pflanzgebot
Die mit Pflanzgebot 01 (Pfg 01) belegte Flä-
che entlang der Tegernseer Landstraße ist 
mit Gehölzen gemäß Pflanzliste 2 anzule-
gen. Der Abstand der Pflanzreihen beträgt 
1,5 m. Der Pflanzenabstand innerhalb einer 
Reihe beträgt 1-1,5 m gemessen von der 
Mitte des Pflanzlochs bei Pflanzung. Die Rei-
hen sind versetzt zueinander zu pflanzen.  
Es sind autochthone Sträucher zu verwen-
den. Es ist ergänzend mindestens ein stand-
ortgerechter, heimischer Laubbaum I. bis III. 
Ordnung gemäß Pflanzliste 1 pro angefange-
ne 80 m2 der mit dem Pflanzgebot belegten 
Flächen zu pflanzen.

Pflanzliste 2
Pflanzqualität: 2x verpflanzt, 80-150 cm, 
ohne Ballen  
Cornus mas (Kornelkirsche), Cornus san-
guinea (Roter Hartriegel), Corylus avellana 
(Gemeine Haselnuss), Crataegus mono-
gyna (Eingriffeliger Weißdorn), Euonymus 
europaeus (Gemeines Pfaffenhüttchen),  
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster), 
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), 
Prunus spinosa (Schlehdorn), Prunus maha-
leb (Weichsel-Kirsche), Pyracantha coccinea 
(Europäischer Feuerdorn), Pyrus pyraster 
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(Wild-Birne), Viburnum lantana (Wolliger 
Schneeball).

Die mit Pflanzgebot 01 (Pfg 01) belegten Flä-
chen sind im Übrigen als kräuterreiche Wiese 
anzulegen und zu entwickeln.

Saatgut: RSM 2.4 Gebrauchsrasen 
- Kräuterrasen

Sonstige Festsetzungen zur Grünordnung 
Alle zum Erhalt oder zur Pflanzung vorgese-
henen Bäume und Sträucher sind auf Dauer 
zu unterhalten und vor Zerstörung zu schüt-
zen. Bei Abgängigkeit eines Baumes ist die-
ser durch einen standortgerechten Baum zu 
ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen 
Ort vorzunehmen. Die Mindestpflanzgröße, 
sowie dieselbe Wuchshöhe muss hierbei 
eingehalten werden. Die Ersatzpflanzungen 
müssen in der darauf folgenden Pflanzperi-
ode erfolgen.

Bei Pflanzung von Bäumen angrenzend an 
oder in befestigten Flächen oder zwischen 
Stellplätzen ist eine offene und spartenfreie 
Mindestfläche von 16 m² mit einer durchwur-
zelbaren Mindestschichtdicke von 1,50 m 
vorzusehen. Ausnahmsweise sind auch über-
deckte Baumscheiben zulässig, sofern diese 
aus gestalterischen oder funktionalen Grün-
den erforderlich sind und der langfristige Er-
halt der Bäume durch geeignete technische 
Maßnahmen gewährleistet ist. Geeignete 
technische Maßnahmen sind Wurzelkam-
mer- und Bewässerungssysteme, Baum-
schutzroste sowie Baumschutzvorrichtungen 
wie Bügel, Poller oder Baumschutzgitter, wel-
che die Bäume gegen Anfahrschäden und 
Verdichtung im Wurzelbereich schützen.

Während der Bauzeit sind die Bäume durch 
entsprechende Schutzmaßnahmen vor Be-
einträchtigungen zu schützen.

Auf den jeweiligen öffentlichen oder privaten 
Flächen bereits vorhandene Bäume bzw. in 
der Planzeichnung festgesetzte Neupflan-
zungen werden angerechnet.

Nicht überbaute Grundstücksflächen 
sind, sofern nicht als Ausgleichs- oder 
Erschließungsflächen genutzt bzw. mit 
Pflanzgebot belegt, gärtnerisch anzulegen.

Fassadenabschnitte ohne Fassadenöffnun-
gen ab 10 m Länge sind zu mindestens 30 % 
mit Kletterpflanzen zu begrünen, wobei alle 
2,0 m eine Kletterpflanze zu pflanzen ist. 
Die Pflanzbeete müssen mindestens 1,0 m2 
groß und mindestens 50 cm tief sein. Der 
durchwurzelbare Raum pro Pflanze muss 
mindestens 1,0 m3 betragen. Die dauerhafte 
Begrünung von fensterlosen Fassaden wird 
festgesetzt, um so mikroklimatische Verbes-
serungen an den Fassaden durch Tempera-
turreduktion, Staubbindung und Luftfiltration 
herbeizuführen. Fassadenbegrünung hilft 
auch Energie zu sparen, da ein Luftpolster 
zwischen Haus und Begrünung entsteht, das 
vor Hitze im Sommer und Kälte im Winter 
schützt.

aus [13]

Die Vegetationstragschicht für Grünflä-
chen über Tiefgaragen muss mit einer 
Dicke von mindestens 60 cm hergestellt 
werden. Die Flächen sind gärtnerisch an-
zulegen und auf Dauer zu unterhalten. Bei 
Baumpflanzungen auf Tiefgaragen muss 
die Vegetationstragschicht im Bereich der 
Bäume punktuell mit einer durchwurzelbaren 
Mindestschichtdicke von 100 cm hergestellt 
werden und ein Wurzelraumvolumen von 
mindestens 16 m³ pro Baum zur Verfügung 
stehen.

Diese Festsetzung stellen sowohl eine aus-
reichende Eingrünung, als auch eine ange-
messene Durchgrünung des Plangebiets 
sicher.

Die gesetzlichen Grenzabstände gemäß 
AGBGB Art. 48 zu landwirtschaftlichen Flä-
chen sind einzuhalten.
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6.10 Altlasten

Für den Bebauungsplan wurde durch KDGeo 
eine orientierende Altlastenuntersuchung, 
Stand 10.01.2024, erstellt.

Die erkundeten Oberbodenmischproben 
sowie Deckschichten sind als Z0-Material 
zu klassifizieren. Bodenfremde Bestandteile 
wurden nicht erkundet jedoch ist durch die 
landwirtschaftliche Nutzung im oberen Meter 
die Untermischung von Fremdbestandteilen 
nicht auszuschließen.

Sollten Fremdbestandteile im Zuge des Aus-
hubs erkundet werden, kann eine Verwer-
tung dieser Böden möglicherweise nur in 
Z1.1-Gruben erfolgen. Dies hängt vom Er-
messen der einzelnen Entsorger ab.

Die unter den Deckschichten anstehenden 
Kiese halten ebenfalls die Z0-Werte ein. 

Da die Fläche derzeit landwirtschaftlich ge-
nutzt wird und keine frühere Bebauung be-
stand ist das Material als BM-0 gemäß der 
Ersatzbaustoffverordnung einzustufen.

Baubedingte anfallende Auffüllungen (nicht 
natürliche Böden) sowie organoleptisch auf-
fällige natürliche Böden müssen baubeglei-
tend abfalltechnisch deklariert werden. Hier-
zu ist eine Separation und Bereitstellung in 
Haufwerke zu je ca. 300 m3 auf dem Bauge-
lände bzw. einem separaten Zwischenlager 
erforderlich. Erst dadurch werden sich die tat-
sächlichen abfalltechnischen Zuordnungen 
ergeben, die von den erkundeten abweichen 
können.

aus [10]

Sollten während der Baumaßnahmen Bo-
denauffälligkeiten angetroffen werden, wel-
che auf eine Altlast o. ä. hinweisen, ist das 
Landratsamt München zu verständigen.

6.11 Natur- und Artenschutz

Die dauerhafte Sicherung der Aus-
gleichsflächen geschieht durch Eintragung 
von Unterlassungs- und Handlungspflichten 
des Grundstückseigentümers in das Grund-
buch. Die Eintragung erfolgt zugunsten des 
Freistaates Bayern, vertreten durch die Unte-
re Naturschutzbehörde München.

Der Zeitpunkt für die Eintragung in das 
Grundbuch und gleichzeitig die Meldung an 
das Bayerische Landesamt für Umwelt, Au-
ßenstelle Kulmbach wird von der Unteren 
Naturschutzbehörde festgelegt.

6.11.1 Eingriffs- und Ausgleichsflächen

Durch die Eingriffe im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans entsteht ein Ausgleichsbe-
darf von gesamt 41.739 Wertpunkten, auf 
den der Begründung beiliegenden Beiplan 
zur Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 
wird verwiesen. Die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen werden im Plange-
biet sowie außerhalb des Plangebiets auf 
festgesetzten Ausgleichsflächen nachgewie-
sen. Ergänzend erfolgt eine Abbuchung aus 
dem kommunalen Ökokonto Jagdhof.

Interne Ausgleichsflächen
Ausgleichsfläche A1  
Fläche: 1.022 m2  
Effektiver Ausgleich: 6.132 WP  
Zielbiotop/Prognosezustand:  
Mesophiles Gebüsche / Hecken  
(Gebüsche und Hecken mit überwiegend ein-
heimischen, standortgerechten Arten)

Die Fläche ist mit einer mehrreihigen Strauch-
pflanzung mit Gehölzen gemäß Pflanzliste 
2 anzulegen. Der Abstand der Pflanzreihen 
beträgt 1,5 m. Der Abstand der Pflanzen in-
nerhalb der Reihen beträgt je 1,5 m gemes-
sen von der Mitte des Pflanzlochs bei Pflan-
zung. Die Reihen sind versetzt zueinander 
zu pflanzen. Es sind autochthone Sträucher 
zu verwenden. Die Fläche A1 ist im Übrigen 
als kräuterreiche Wiese anzulegen und zu 
entwickeln. Es ist autochthones Saatgut zu 
verwenden. Die Flächen sind bedarfsgerecht 
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ein bis zweimal im Jahr zu mähen. Düngung 
und die Verwendung von chemischem Pflan-
zenschutz sind unzulässig. Die Gehölzpflege 
erfolgt nach Bedarf.

Saatgut: „Blumenwiese“ 4g/m², Herkunft: 
Produktionsraum 8 (Alpen und Alpenvor-
land), Ursprungsgebiet 16 (Unterbayerische 
Hügel- und Plattenregion)

Es ist mindestens ein standortgerechter, hei-
mischer Laubbaum I., II. oder III. Ordnung 
gemäß Pflanzliste 1 pro angefangene 85 m² 
Grundstücksfläche zu pflanzen.

Ausgleichsfläche A2  
Fläche: 363 m2  
Effektiver Ausgleich: 1.452 WP  
Zielbiotop/Prognosezustand:  
Mäßig extensiv genutztes, artenreiches 
Grünland  
(Mäßig extensiv bis extensiv genutztes Grün-
land frischer bis mäßig trockener Standorte) 
 
Saatgut: „Blumenwiese“ 4g / m2 Herkunft: 
Produktionsraum 8 (Alpen und Alpenvor-
land), Ursprungsgebiet 16 (Unterbayerische 
Hügel- und Plattenregion)

Es ist autochthones Saatgut zu verwenden. 
Düngung und die Verwendung von chemi-
schem Pflanzenschutz sind unzulässig. Die 
Flächen sind zweimal jährlich ab dem 15.06. 
bzw. 01.09. bis zu einer minimalen Schnitt-
höhe von 10 cm zu mähen. Jeweils 30 % der 
Flächen sind als Altgrasstreifen in jährlich 
wechselnder Position zu belassen. Abtrans-
port des Mähguts nach Abtrocknung.

Abbuchung Ökokonto
Der erforderliche Ausgleich wird teilweise 
aus dem kommunalen Ökokonto Jagdhof ab-
gebucht. Da die Ermittlung des Eingriffs des 
vorliegenden Bebauungsplans in Wertpunk-
ten gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang mit 
Natur und Landschaft“ Ausgabe 2021 erfolg-
te, das Ökokonto Jagdhof aber noch nach 
altem Leitfaden (Ausgabe 2003) bilanziert 
wurde, muss eine Umrechnung des Aus-
gleichsbedarf von Wertpunkten in Quadrat-
meter erfolgen.

Auf den zur Abbuchung vorgesehenen Flä-
chen des Ökokontos sollen artenreiche 
Säume bzw. Hochstaudenfluren, artenrei-
che Extensivwiesen (Flachlandmähwiese / 
Magerrasen) und Laubmischwald entwickelt 
werden. Die aktuellen Monitoringberichte 
zeigen, dass die Flächen sich gut entwickeln 
und die Zielzustände auch erreicht werden 
bzw. bereits erreicht wurden. Hierfür wurde 
das zuvor bestehende artenarme Intensiv-
grünland gefräst, Wiesensoden entfernt und 
authochthones Saatgut eingesät. Ergänzend 
wurden Gehölzpflanzungen vorgenommen. 
Im Rahmen einer intensiven Pflege werden 
die Flächen sukzessive weiterentwickelt.

Es erfolgt folglich die Aufwertung von intensiv 
genutztem Grünland (G11) zu artenreichen 
Säumen und Staudenfluren (K132), Mager-
wiesen (G214) und Laubholz-Mischwald 
(L113). Durch die deutliche Aufwertung von 
3 auf 8 bis 12 Wertpunkte entstehen Aufwer-
tungsfaktoren von 2,7, 3,7 und 4, welche in 
der Berechnung der abzubuchenden m² be-
rücksichtigt werden.

Auf dem Ökokonto Jagdhof wird eine Flä-
che von 3.901 m2 abgebucht was, nach 
Berücksichtigung des Aufwertungsfaktors, 
11.565 WP entspricht. Auf dem Ökokonto ver-
bleibt eine Restfläche von 8.163  m2.. Auf den 
Beiplan zur Abbuchung aus dem Ökokonto, 
welcher der Begründung als gesonderte An-
lage beiliegt, wird verwiesen.

Externe Ausgleichsflächen (Ausgleichsfläche 
A3)
Die Differenz zwischen ermitteltem Ausgleich-
bedarf zum Ausgleichsnachweis auf den in-
ternen Ausgleichsflächen bzw. im Ökokonto 
Jadghof wird auf externen Ausgleichsflächen 
(Fl.Nr. 1283, Gmkg. Sauerlach) kompensiert. 
Daraus ergibt sich eine Ausgleichsbedarf von 
weiteren 22.590 WP.

Entwicklungsfläche 1
Fläche: 1.286 m²
Effektiver Ausgleich: 9.134 WP
Zielbiotop/Prognosezustand:
Artenreiches Extensivgrünland
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Um das Entwicklungsziel eines mäßig ge-
nutzten artenreichen Extensivgrünlands 
(G214) zu erreichen sind die Flächen zu-
nächst zweimal pro Jahr (1. Mahd ab dem 
15. Juni, 2. Mahd ab 01. September) ab-
zumähen, um dem Standort Nährstoffe zu 
entziehen (Ausmagerung). Nach 5 Jahren 
sind die Flächen nur noch einmal pro Jahr 
abzumähen. Das Mähgut ist grundsätzlich 
nach Trocknung abzufahren. Düngung und 
die Verwendung von chemischem Pflanzen-
schutz sind unzulässig.

Entwicklungsfläche 2
Fläche: 2.419 m²
Effektiver Ausgleich: 13.456 WP
Zielbiotop/Prognosezustand:
Extensiv bewirtschafteter Acker mit seltener 
Segetalvegetation

Um das Entwicklungsziel eines extensiv 
bewirtschafteten Ackers mit seltener Se-
getalvegetation (A13) zu erreichen, ist eine 
Bewirtschaftung mit erweitertem Saatrei-
henabstand durchzuführen und die aufkom-
mende, standorttypische Segetalvegetation 
bis zum erneuten Flächenumbruch nach der 
Ernte der jeweiligen Feldfrüchte zu erhalten.

6.11.2 Artenschutz

Durch die Logo verde Stadtplaner 
und Landschaftsarchitekten GmbH 
wurde mit Percas Fauna eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) [16] zum 
Bebauungsplan erstellt. Daraus ergeben sich 
folgende, festgesetzte Maßnahmen:

Abb. 7: Lageplan mit Darstellung der Fassaden(-abschnitte), an denen Maßnahmen zum 
Schutz von Außenwohnbereichen erforderlich sind, aus [9]
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Abb. 8: Lageplan mit Darstellung der Fassaden(-abschnitte), an denen Maßnahmen zum 
Schutz von überwiegend dem Schlafen dienenden Aufenthaltsräumen notwendig sind, aus [9]

Vermeidungsmaßnahmen
Die Fällung der Bäume muss im Zeitraum  
vom 11.09 - 31.10 oder vom 16.03 - 30.04 mit 
Einweisung durch eine fledermauskundliche 
Fachkfraft durchgeführt werden. Die Arbeiten 
erfolgen durch abschnittsweises Abtragen 
von gefährdeten Bereichen nach vorheriger 
Untersuchung durch vorgenannte Fachkraft. 
Bei Negativnachweisen ist ein Verschluss 
des Baumquartiers mit Stoff erforderlich. An-
schließend sind die betroffenen Stamm- oder 
Astabschnitte senkrecht an Bäumen anzu-
bringen oder für zwei Tage vor Ort mit unver-
schlossenen Quartiersöffnungen zu lagern.

CEF-Maßnahmen
Es sind vorab von Baumaßnahmen im Plan-
gebiet 10 Fledermauskästen im Umfeld von 
2 km um den Geltungsbereich an geeigneten 
Strukturen unter Mithilfe einer fledermaus-
kundlichen Fachkraft anzubringen.

6.12 Immissionsschutz

Zur Absicherung der Verträglichkeit der vor-
liegenden Bauleitplanung mit der Schutzbe-
dürftigkeit der Nachbarschaft vor unzulässi-
gen Lärmimmissionen durch Gewerbe- und 
Straßenverkehrslärm wurde durch das Sach-
verständigenbüro „Hoock & Partner“ aus 
Landshut eine schalltechnische Untersu-
chung (Stand 16.09.2024) durchgeführt.

Um den Erfordernissen des Lärmimmissions-
schutzes unter den gegebenen Randbedin-
gungen gerecht zu werden, wurden die nach-
stehenden Festsetzungen zum Schallschutz 
in den Bebauungsplan Nr. 97 „Am Anger“ der 
Gemeinde Taufkirchen verankert. Aufgrund 
der Tatsache, dass der Gesetzgeber beim 
Neubau von öffentlichen Verkehrswegen 
Schallschutzmaßnahmen erst bei einer Über-
schreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. 
BImSchV fordert, die um 4 dB(A) über den 
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Orientierungswerten des Beiblatts 1 der DIN 
18005 liegen, wurde in Analogie dazu vorge-
schlagen, wie folgt Schallschutzmaßnahmen 
ab einer Überschreitung der Immissionsgren-
zwerte festzusetzen:

Reihenfolge der Bebauung
Die Aufnahme der Wohnnutzung auf den 
Bauparzellen von Haus 4.1 und 4.2 sowie 
von Haus 5.1 und 5.3 ist erst dann zulässig, 
wenn der als Lärmschutzbebauung vorgese-
henen Gebäuderiegel (Haus 3.1 bis 3.5) im 
Osten lückenlos mit der festgesetzten Ge-
bäudehöhe errichtet worden ist.

Zulässigkeit von Außenwohnbereichen
Im Anschluss an die in Abbildung 7 rot ge-
kennzeichneten Fassaden sind schutzbe-
dürftige Frei- und Außenwohnbereiche (Ter-
rassen, Balkone, Dachterrassen) unzulässig. 
Außenwohnbereiche, die im Anschluss an die 
in Abbildung 7 blau gekennzeichneten Fas-
saden(-abschnitten) entstehen, sind durch 
geeignete bauliche Schallschutzmaßnah-
men (z.B. erhöhte, geschlossen ausgeführte 
Brüstungen, verschiebbare Glaselemente, 
vorgehängte Glasfassaden, Ausführung als 
Loggien oder kalte Wintergärten) so abzu-
schirmen, dass der tagsüber geltende Immis-
sionsgrenzwert IGWWA,Tag = 59 dB(A) der 
16. BImSchV für ein allgemeines Wohngebiet 
nachweislich eingehalten werden kann.

Die Tiefgaragenrampe ist eingehaust zu er-
richten. Diese Einhausung ist nach dem dies-
bezüglichen Stand der Technik fugendicht, 
witterungsbeständig und innenseitig schall-
absorbierend (αW ≥ 0,6) mit einem bewerte-
ten Schalldämm-Maß R‘W  ≥ 25 dB auszu-
führen. Das Garagentor sowie Regenrinnen 
im Bereich der Ein- und Ausfahrt der Tief-
garage sind so zu errichten, dass keine im-
pulshaltigen Geräusche bei der Überfahrt der 
Regenrinnen bzw. beim Öffnen und Schlie-
ßen des Garagentors entstehen. Die Fahr-
bahnoberfläche der Ein- und Ausfahrt ist zu 
asphaltieren oder mit einer schalltechnisch 
gleichwertigen Oberfläche zu versehen.

Grundrissorientierung/pass iver Schall schutz 
Woh nungs  grund risse sind so zu organisie-
ren, dass in den in Abbildung 8 rot gekenn-
zeichneten Fassaden(-abschnitten) keine 
zum Öffnen eingerichteten Außenbauteile 
(z.B. Fenster, Türen) von Aufenthaltsräumen, 
die überwiegend zum Schlafen genutzt wer-
den können (z. B. Schlafzimmer, Kinderzim-
mer), zu liegen kommen. Des weiteren sind 
Wohnungsgrundrisse so zu organisieren, 
dass in den in Abbildung 8 blau gekennzeich-
neten Fassaden(abschnitten) keine zum 
Öffnen eingerichteten Außenbauteile (z.B. 
Fenster, Türen) zu liegen kommen, die zur 
Belüftung von Aufenthaltsräumen, welche 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden 
können (z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer), 
notwendig sind. Wo dies im Einzelfall nicht 
möglich ist, sind die betroffenen Schlafräume 
zur Sicherstellung ausreichend niedriger In-
nenpegel mit fensterunabhängigen, schallge-
dämmten, automatischen Belüftungsführun-
gen/systemen/anlagen auszustatten. Deren 
Betrieb muss auch bei völlig geschlossenen 
Fenstern eine Raumbelüftung mit ausrei-
chender Luftwechselzahl ermöglichen. Al-
ternativ können auch andere bauliche Lärm-
schutzmaßnahmen ergriffen werden, wenn 
diese nachweislich schallschutztechnisch 
gleichwertig sind.

aus [9]



Begründung

BBP Nr. 97
„Am Anger“

41

7 Auswirkungen der Planung

7.1 Umwelt

7.1.1 Umweltauswirkungen

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz (§ 15 
BNatSchG), Bayerischem Naturschutzgesetz 
(Art. 8, BayNatSchG) und Baugesetzbuch 
(§ 1a BauGB) müssen bei der Planung von 
Bauvorhaben nicht vermeidbare Eingriffe in 
Natur und Landschaft ausgeglichen werden.

Die Auswirkungen der Planung auf Natur und 
Landschaft einschließlich der Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung gemäß BNatSchG 
werden, wie auch das Ausgleichskonzept, im 
Zuge der Abschichtung gemäß § 2a BauGB 
im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
dargestellt.

Für die detailierte Ermittlung des Eingriffs und 
des Ausgleichsbedarfs wird daher auf Kapitel 
6.11.1 sowie den Umweltbericht verwiesen.

7.1.2 Artenschutz

Es wurde eine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) zum Bebauungsplan erstellt 
und den Verfahrensunterlagen zugrunde 
gelegt. Verwiesen wird diesbezüglich auf 
Kapitel 6.11.2 zum Artenschutz sowie den 
Umweltbericht.

7.1.3 Klimaschutz

Gemäß § 1a Abs. 5 BauGB soll den Erfor-
dernissen des Klimaschutzes sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, als auch durch solche, die der An-
passung an den Klimawandel dienen, Rech-
nung getragen werden.

Durch die zusätzliche Flächenversiegelung 
wirkt sich die Planung negativ auf die klein-
klimatische Situation aus, da die Flächen 
ihre Funktionen als Kaltluftentstehungsgebiet 
einbüßen werden. Insgesamt ist allerdings 
zu erwarten, dass sich diese Auswirkun-
gen auf das Plangebiet selbst beschrän-
ken und kein Einfluss auf die großräumigen 

Klimaverhältnisse gegeben ist. Wichtige, 
über die lokale Situation hinausreichende, 
klimatische Ausgleichsfunktionen sind nicht 
betroffen.

Die Festsetzungen zur Grünordnung und zur 
Rückhaltung von Oberflächenwasser wirken 
den negativen Auswirkungen der Planung 
auf die Schutzgüter gezielt entgegen.

7.2 Hydrologie

Auch für die Hydrologie spielt die zusätz-
liche Flächenversiegelung bzw. die groß-
flächige Unterbauung eine Rolle. Die 
Versickerungsfähigkeit im Plangebiet wird 
stark eingeschränkt, jedoch werden im Be-
bauungsplan Flächen zur Versickerung und 
Rückhaltung von Oberflächenwasser festge-
setzt, womit auch hier die negativen Auswir-
kungen der Planung minimiert werden.

7.3 Verkehr

Für den Bebauungsplan wurde durch die 
Planungsgesellschaft Stadt-Land-Verkehr 
GmbH eine Verkehrsuntersuchung, Stand 
07.02.2024, erstellt.

Die Gesamt-Verkehrserzeugung der Planung 
beträgt ca. 1.020 Kfz-Fahrten/ 24 Stunden. 
Der Schwerverkehrsanteil beträgt ca. 1,4 % 
bzw. ca. 14 SV-Fahrten/ 24Stunden.

Durch den Nutzungsmix ist der Ziel- und 
Quellverkehr ausgeglichener als in ande-
ren Wohngebieten. In der Morgenspitze 
kommt es so zu einem Zielverkehr von ca. 
65 Kfz-Fahrten / Stunden und einem Quell-
verkehr von ca. 87 Kfz-Fahrten / Stunden. Zur 
Abendspitze erzeugt die Planung insgesamt 
ca. 130 Kfz-Fahrten / Stunde. Diese teilen 
sich in ca. 76 Kfz-Fahrten / Stunde Zielverkehr 
und ca. 54 Kfz-Fahrten / Stunde Quellverkehr.

Im Nachtzeitraum wird der Neuverkehr haupt-
sächlich durch die Wohnnutzung erzeugt.

Die folgende Verteilung des Neuverkehrs 
wird angenommen:
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• 55 % Norden (Oberweg Unterhaching, 
Tegernseer Landstraße Nordwest)

• 40% Süden (Tegernseer Landstraße 
Süd)

• 5% Westen (Dorfstraße, Am Heimgar-
ten)

Etwa 55 % des Neuverkehrs kommt an dem 
geplanten Kreisverkehr an (Rest: 40 % nach 
Süden und 5 % nach Westen).

Am Kreisverkehr teilt sich der Neuverkehr 
zu ca. 35 % nach Norden/ Unterhaching (ca. 
+215 Kfz-Fahrten/ 24 Stunden), und ca. 65 
% nach Westen/ Tegernseer Landstraße/ 
Waldstraße zur Autobahn A 995 (ca. +400 
Kfz-Fahrten/ 24 Stunden).

Im Prognose-Planfall 2040 kann die 
Qualitätsstufe von QSV B am Knotenpunkt 
Am Anger zur Morgenspitze gehalten wer-
den. Die Abenspitze verschlechtert sich auf 
die Stufe QSV D. Die Leistungsfähigkeit ist 
somit immer noch ausreichend, jedoch müs-
sen Linksabbieger aus Am Anger etwa 32 
Sekunden mittlere Wartezeit einrechnen und 
die Staulänge kann bis zu 5 Fahrzeugen 
entsprechen.

Am Knotenpunkt der Tegernseer Landstra-
ße mit dem Zacherlweg ergibt sich im Prog-
nose Planfall 2040 auch als unsignalisierter 
Knotenpunkt für sowohl die Morgenspitze als 
auch Abendspitze die Qualitätsstufe B. Durch 
den geplanten Kreisverkehr verbessert sich 
die Qualitätsstufe zu A mit Wartezeiten zum 
Einbiegen in den Kreisverkehr von etwa 5 
Sekunden.

aus [8]

7.4 Immissionen

Bezüglich der Schallimmissionen wird auf 
das Schalltechnische Gutachten der Hoock 
& Partner Sachverständige PartG mbB vom 
16.09.2024 verwiesen. Das Gutachten ist 
Bestandteil der Verfahrungsunterlagen und 

liegt dem Bebauungsplan einschließlich Be-
gründung und Umweltbericht zugrunde. Auf 
Kapitel 6.12 zum Immissionsschutz wird 
verwiesen. 

Die von den angrenzenden, landwirtschaft-
lich genutzten Grundstücken (v.a. nördlich, 
südlich und östlich des Planungsgebiets) 
ausgehenden Immissionen, insbesondere 
Geruch, Lärm, Licht, Staub und Erschütte-
rungen, auch über das übliche Maß hinaus-
gehend, sind zu dulden. Insbesondere auch 
dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach 
Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen 
oder während der Nachtzeit vorgenommen 
werden, falls die Wetterlage während der 
Erntezeit solche Arbeiten erzwingt.

7.5 Lufthygiene

Für den Bebauungsplan wurde durch die 
Hoock & Partner Sachverständige PartG 
mbB ein Gutachten zur Lufthygiene, Stand 
03.04.2024, erstellt.

Die Berechnungen ergeben, dass die Ge-
samtbelastung für die vorliegend relevanten 
Luftschadstoffe NO2 und PM10 aufgrund des 
Verkehrs der anliegenden Straßen an geplan-
ten schutzbedürftigen Gebäuden im Plange-
biet des Bebauungsplans Nr. 97 „Am Anger“ 
mit 20 μg/m³ respektive 25 μg/m³ (inkl. einer 
Hintergrundbelastung von jeweils 14 μg/m³) 
unter den zulässigen Grenzwerten der 39. 
BImSchV von je 40 μg/m³ liegt. Die Gesamt-
belastung ist primär durch die bestehende, 
regionale Hintergrundbelastung geprägt.

Schädliche Umwelteinwirkungen in Form von 
erheblichen Nachteilen oder Verletzungen 
des Schutzes der menschlichen Gesundheit 
am geplanten Wohngebäude aufgrund des 
Verkehrs (v. a. Tegernseer Landstraße) sind 
nicht zu verzeichnen. Insbesondere sind die 
Grenzwerte für NO2 und PM10 aus der 39. 
BImSchV /11/ zum Schutz der menschlichen 
Gesundheit unterschritten.

aus [14]
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8 Hinweise

8.1 Artenschutz

Auf Grund der geänderten Rechtslage hin-
sichtlich des europäischen Artenschutzrechts 
darf die Baufeldfreimachung nur außerhalb 
der Vogelbrutzeit erfolgen, also nur zwischen 
30. September und 01. März. Andernfalls ist 
für das Einzelbauvorhaben bei der Regie-
rung von Oberbayern die Zulassung einer ar-
tenschutzrechtlichen Ausnahme (§ 45 Abs. 7 
Satz 5 BNatSchG) zu beantragen oder Antrag 
auf Befreiung (§ 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) 
von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
zu stellen.

8.2 Denkmalschutz

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans ist eine denk-
malrechtliche Erlaubnis gem. Art 7 Abs. 1 
BayDSchG notwendig, die in einem eigen-
ständigen Erlaubnisverfahren bei der zustän-
digen Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
beantragen ist.

8.3 Altlasten und umweltgefährden-
de Stoffe

Sollten während der Baumaßnahmen Bo-
denauffälligkeiten angetroffen werden, wel-
che auf eine Altlast o.ä. hinweisen, ist das 
Landratsamt München zu verständigen.

8.4 Entwässerung / Versickerung

Auf Kapitel 6.8 wird verwiesen. 

8.5 Bodenschutz

Der belebte Oberboden ist vor Baubeginn 
jeder Maßnahme abzuheben, in nutzbarem 
Zustand zu erhalten und wieder einzubau-
en. Ansonsten ist dieser vor Vernichtung zu 
schützen. Die Zwischenlagerung des Ober-
bodens muss in Mieten von max. 2 m Höhe 
und 4 m Breite am Böschungsfuß erfolgen. 
Die Mieten dürfen nicht mit Maschinen befah-
ren werden.

Das zwischengelagerte Bodenmaterial ist 
durch Zwischeneinsaat zu begrünen, so-
fern keine direkte Verwertung vorgesehen 
ist. Bei einer Lagerungsdauer über sechs 
Monate ist das Zwischenlager gemäß DIN 
19731 mit tiefwurzelnden, winterharten und 
stark wasserzehrenden Pflanzen zu begrü-
nen. Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum 
Schutz des Bodens vor physikalischen und 
stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Ver-
wertung des Bodenmaterials die Vorgaben 
der DIN 18915 und DIN 19731 zu berück-
sichtigen. Das Befahren von Boden ist bei 
ungünstigen Boden- und Witterungsverhält-
nissen möglichst zu vermeiden. Ansonsten 
sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 
18915 zu treffen.

Es wird empfohlen, entsprechend DIN 19639, 
die Baumaßnahme in der Planungs- und 
Ausführungsphase von einer qualifizierten 
bodenkundlichen Baubegleitung beaufsichti-
gen zu lassen.

8.6 Energie

Zur Förderung der Energieeinsparung und 
Nutzung erneuerbarer Energien wird auf das 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- 
und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäude-
energiegesetz – GEG) vom 8. August 2020 
(BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 16. Oktober 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 280), verwiesen.

8.7 Baumschutz

Während der Bauzeit ist die DIN18920 
„Vegetationstechnik im Landschaftsbau – 
Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu 
beachten. Die R SBB „Richtlinien zum Schutz 
von Bäumen und Vegetationsbeständen bei 
Baumaßnahmen“ ist zu beachten.

8.8 Freiflächengestaltung

Dem Bauantrag ist ein qualifizierter 
Freiflächengestaltungsplan im Maßstab 
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1:200 beizugeben. Er ist aus diesen Festset-
zungen zu entwickeln.

8.9 Sichtdreiecke

Für Einmündungen privater Erschließungs- 
flächen aus dem Baugebiet auf die an-
grenzenden öffentlichen Straßen sind je 
nach Lage der Zufahrt im Zuge der dem 
Bauleitplanverfahren nachgeordneten Er-
schließungs- bzw. Objektplanung die er-
forderlichen Sichtdreiecke gemäß den 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen  
(RASt 06), bemessen auf 50 km/h oder 
gemäß den Richtlinien für die Anlagen von 
Landstraßen (RAL) bemessen auf 70 km/h 
auf die Fahrbahn der angrenzenden Straße 
und die erforderlichen Sichtdreiecke auf be-
vorrechtigte Radfahrer zu berücksichtigen.

Die Flächen innerhalb der Sichtdreiecke sind 
dauerhaft von Sichthindernissen ab einer 
Höhe von 0,80 m bis 2,50 m über der Fahr-
bahnebene freizuhalten. Ebenso wenig dür-
fen dort genehmigungs- und anzeigefreie 
Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegen-
stände gelagert bzw. abgestellt werden, wel-
che diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch 
für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflan-
zungen im Bereich der Sichtdreiecke sind mit 
den Straßenbaubehörden abzustimmen.

Lassen sich diese erforderlichen Sichtdrei-
ecke innerhalb bebauter Gebiete nicht er-
reichen, sind mit den Straßenbaubehörden 
abzustimmende, flankierende Maßnahmen 
erforderlich.

8.10 Satzungen der Gemeinde Tauf-
kirchen

Es gelten die Bestimmungen der Satzungen 
der Gemeinde Taufkirchen in den jeweils gül-
tigen Fassungen. 

8.11 Immissionsschutz

Die Luftschalldämmungen der Umfassungs-
bauteile von schutzbedürftigen Aufenthalts-
räumen müssen den diesbezüglich allgemein 

anerkannten Regeln der Technik genügen. In 
jedem Fall sind die Mindestanforderungen 
der DIN 4109-1 zu erfüllen. Der Nachweis der 
Einhaltung der Mindestanforderungen der 
zum Zeitpunkt des Bauantrags bauaufsicht-
lich eingeführten Fassung der DIN 4109-1 ist 
im Rahmen des jeweiligen Genehmigungs-
verfahrens bzw. des Genehmigungsfreistel-
lungsverfahrens durch den Bauwerber zu 
führen.

Mögliche auftretende schalltechnische Kon-
flikte im Zusammenhang mit der geplanten ge-
werblichen Nutzung sind im Rahmen folgen-
der Genehmigungsverfahren durch Auflagen 
z.B. Festlegung von Betriebszeiten zu lösen. 
Anlagen zur Gewinnung von Solarener-
gie sind als zusammenhängende Flä-
chen in, an und auf den Dächern zuläs-
sig, soweit eine von ihnen ausgelöste 
Blendwirkung für die Verkehrsteilnehmer auf 
angrenzenden Straßen ausgeschlossen ist. 
Spielgeräte auf der geplanten Au-
ßenspielfläche sind nach dem aktuel-
len Stand der Lärmminderungstechnik  
(Vermeidung von Quietsch- und Schlag-
geräuschen) zu betreiben und regelmä-
ßig zu warten. Ferner ist die DIN 18034 
hinsichtlich der schalltechnisch günsti-
gen Anordnung intensiv genutzter Gerä-
te und Spielflächen in der Detailplanung 
der Außenspielflächen zu berücksichtigen. 
Bei den Baumaßnahmen sind nach dem 
Stand der Technik vermeidbare Geräusche 
zu vermeiden. Maßnahmen zur Minderung 
des Baulärms nach Nr. 4 der AVV Baulärm 
sind zu prüfen.

8.12 DIN-Vorschriften

Die in den Festsetzungen und Hinweisen 
benannten Gesetze, DIN-Vorschriften und 
sonstigen Richtlinien können im Bauamt der 
Gemeinde Taufkirchen eingesehen werden. 
Die genannten Normen, Richtlinien und Vor-
schriften sind beim Deutschen Patenamt ar-
chivmäßig gesichert hinterlegt und bei der 
Beuth Verlag GmbH in Berlin zu beziehen 
(Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 
42/43, 13627 Berlin).
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9 Umweltprüfung / Umweltbericht

Der Umweltbericht vom 23.04.2024, geän-
dert am 22.10.2024 des Büros Logo verde 
Stadtplaner und Landschaftsarchitekten 
GmbH wird der Begründung als gesonderter 
Teil beigefügt.
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